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1. Einleitung

Die Förderung von Kultur und Kunst wird zumeist durch rechtliche und politische Vorgaben
normativ begründet. Kulturförderung lässt sich aber auch unter ökonomischen Gesichtspunkten
rechtfertigen. Staatliches Engagement für Kultur ist nicht selbstverständlich und hat sich auf-
grund historischer Umstände und kultureller Einstellungen recht unterschiedlich entwickelt

(Schulz 2007). In Deutschland dominiert traditionell die Vorstellung einer staatlichen Pflicht zur
Alimentierung von Kunst und Kultur, während dies etwa im angelsächsischen Bereich in weit-
aus geringerem Maß der Fall ist. Die rechtlichen Grundlagen staatlicher Kulturförderung und
Kulturfinanzierung folgen jeweils diesem Verständnis. Dabei wird der Kultursektor unterschied-
lich eingegrenzt und auch der Kulturbegriff wird jeweils gesondert definiert. Je nach Abgrenzung
und Reichweite des Kulturbegriffes ergeben sich unterschiedliche Größenordnungen bei den öf-
fentlichen Kulturausgaben. Im internationalen Vergleich bestehen zum Teil beträchtliche Unter-
schiede im Hinblick auf die Träger der Kulturförderung, die Förderstrukturen und auch die je-
weiligen Volumina der Unterstützungsmaßnahmen. Die Divergenzen beziehen sich nicht allein
auf die Höhe der Mittel für Kultur, sondern auch auf die institutionellen und rechtlichen Grund-
lagen der Kulturfinanzierung. Auch werden Begriffe, Kategorien und Konzepte der Kulturpolitik
und der Kulturförderung von Land zu Land unterschiedlich verwendet. Ein wesentlicher Grund
dafür liegt in den unterschiedlichen kulturellen Traditionen. Hinzu kommen divergierende staat-
liche und institutionelle Rahmenbedingungen, die sich auch auf die Kulturförderung auswirken.
Dabei wird die jeweilige Praxis der Kulturförderung auch heute noch stark von den früheren
Entwicklungen der Nationalstaaten geprägt. Auch wenn Europa sich inzwischen auf einen ge-
meinsamen kulturellen Kanon bezieht, folgt die Kulturpolitik in den einzelnen europäischen
Staaten immer noch eigenen Mustern. Diese unterschiedlichen Strukturen und Traditionen
machen es außerordentlich schwierig, die Ausgaben für die Kultur in verlässlicher Weise interna-
tional vergleichend zu ermitteln und darzustellen. Da die Systematik der Kulturbudgets von
Land zu Land variiert, lassen sich die Schwerpunkte nur grob vergleichen. Die Unterschiede be-
ziehen sich zum einen auf die Reichweite und Definition des unterlegten Kulturbegriffes, auf die
Erfassung der Zahlungsströme und auf die Abgrenzung der verschiedenen Staatsebenen und
Staatsbereiche. Im Folgenden wird zunächst das Kulturfördersystem Deutschlands dargestellt. In
einen weiterem Teil der Arbeit wird die Kulturfinanzierung in einzelnen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union skizziert. Hinzu kommen ergänzende Dokumente in einem Materialteil.

2. Kulturförderung in Deutschland

Kulturpolitik in Deutschland zielt traditionell auf die Förderung der Künste (bildende Kunst,
darstellende Kunst, Musik, Literatur). Eingeschlossen sind darin auch alle politischen und ver-
bandlichen Aktivitäten, die zur Förderung (Bildung, Ausbildung, Verbreitung) und Erhaltung
kultureller Güter und Leistungen (z.B. Denkmalschutz) und zur Sicherung der künstlerischen
Rechte (z.B. geistiges Eigentum, Verwertung) dienen. Seit den siebziger Jahren wird jedoch von
einem breiteren Verständnis von Kulturpolitik ausgegangen. Hermann Glaser sprach vom „Bür-
gerrecht Kultur“, Hilmar Hoffmann forderte „Kultur für alle“. In den achtziger und neunziger
Jahren wurden kulturpolitische Diskussionen auf der Grundlage eines weiten Kulturverständnis-
ses geführt, das eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Kulturbegriffe zu integrieren suchte (FUCHS

1998). Kultur findet nicht nur in großen Häusern statt, Theatern, Opern und Museen, sondern im
Alltag. Auch deshalb ist die so genannte Soziokultur ein wichtiger Bestandteil der Kulturszene
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und damit auch der Kulturförderung (BUNDESREGIERUNG 2000b). Der weite Kulturbegriff, der den
Blick für die Vielfalt der kulturellen Erscheinungsformen und Anbieter geöffnet hat, ist nicht nur
die Basis für die Arbeit der Kultureinrichtungen, sondern auch für die Reflexion der ästhetischen
Dimension kulturpolitischer Entscheidungsfindung (FOHRBECK und WIESAND 1989a; HEINRICHS

1997: 22ff.). Dieser Entwicklung entsprach auch eine ständig steigende Nachfrage der Bevöl-
kerung nach kulturellen Angeboten. Das kulturelle Leben in der Bundesrepublik ist durch das
Zusammenwirken der Kulturwirtschaft, dem privaten Engagement in Vereinen und den in
öffentlicher Trägerschaft befindlichen oder von der öffentlichen Hand geförderten Kulturein-
richtungen geprägt. Alle drei Bereiche sind eng miteinander verflochten und stehen in enger
Wechselbeziehung. Freiwilligenarbeit, bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement
ergänzen die öffentliche Förderung oder ersetzen sie in manchen Fällen. Kultur ist aber auch ein
Wirtschaftsfaktor mit einer großen volkswirtschaftlichen Bedeutung. Kulturelle Angebote
wirken sich zudem auf die Standort- und Arbeitsplatzentscheidungen von Unternehmen bzw.

Arbeitskräften aus (GERLACH-MARCH 2010: 15ff.).1

2.1. Kulturstaat Deutschland: Bereiche, Kompetenzen und Zuständigkeiten der Kulturförderung

Kulturpolitik und Kulturförderung ist eine Gestaltungsaufgabe des Staates, die von Bund, Län-
dern und Gemeinden gemeinsam und jeweils eigenverantwortlich wahrgenommen wird. Die
Freiheit der Kunst in Art. 5 (3) des Grundgesetzes ist zwar in liberaler Tradition als Freiheit vor
staatlicher Bevormundung gefasst, sie wurde in der verfassungsrechtlichen Diskussion jedoch
zunehmend positiv als staatliche Gewährleistung der Freiheit interpretiert – bis hin zur
Formulierung im Einigungsvertrag Art. 35 (1), wonach Deutschland ein „Kulturstaat“ sei
(HÄBERLE 1998; 1999; HENSE 2000: 377). Ausgehend von dieser grundsätzlichen, nur von weni-
gen bestrittenen Annahme, dass Kultur – auch wenn das Grundgesetz keine eigene Staatsziel-
bestimmung Kultur enthält – mithin eine Staatsaufgabe mit Kulturförderpflichten sei, entwickel-
ten sich kulturrelevante staatliche Handlungsformen mit spezifischen Aufgabenzuordnungen in
der vertikalen Staatsschichtung (Föderalstruktur) und der horizontalen Segmentierung von Mini-
sterien und Verwaltungen (Ressortstruktur). Das heute vorherrschende Grundmuster entspricht
dem Prinzip des kooperativen Föderalismus, der einerseits eine grundsätzliche Aufgaben-
trennung zwischen Bund und Ländern vorsieht, andererseits von einer Vielfalt von Kooperati-
ons- und Verflechtungstatbeständen zwischen den Ebenen gekennzeichnet ist (VON BEYME 1998:
18).

Entsprechend dieser Grundstruktur der Kulturpolitik liegen die staatlichen Aufgaben und Kom-
petenzen in erster Linie bei den Ländern, soweit das Grundgesetz keine andere Regelung trifft
oder zulässt (Artikel 30 GG). Die Bundesländer sind, einzeln oder insgesamt, an der Trägerschaft
und Finanzierung verschiedener übergreifender kultureller Einrichtungen beteiligt. Jedes Bun-

1 Ein umfassender Überblick zur Kulturförderpolitik in Deutschland findet sich im Bericht der ENQUETE-
KOMMISSION (2007). Zu aktuellen Debatten der Kulturförderpolitik vgl. auch die Ergebnisse der Konferenz
„netz.macht.kultur“ der Kulturpolitischen Gesellschaft vom Mai 2011. Es ging dort insbesondere um die Frage
einer Neudefinition zentraler Codes der modernen Zivilgesellschaften wie Freiheit, Kultur, Eigentum, Muße,
Privatheit und Öffentlichkeit. Informationen finden sich unter http://www.netz-macht-kultur.de.
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desland in Deutschland hat damit seine eigenen kulturpolitischen Ansätze und Handlungsrah-
men. Dies sieht man nicht nur an den verschieden hohen Budgets, sondern auch an Rechts-
strukturen oder an Schwerpunkten der jeweiligen Kulturpolitik. Auch in der auswärtigen Kul-
turpolitik, etwa bei der Ausgestaltung internationaler Kulturabkommen, sind die Bundesländer
(durch eine besondere Vertragskommission) beteiligt. Für die Kulturpolitik gilt dieses föderale
Struktur- und Verantwortungsprinzip insbesondere, weil dem Bund in diesem Bereich nur einge-
schränkte Zuständigkeiten eingeräumt sind (ISENSEE 1990; STETTNER 2002). Deshalb werden die
kulturellen Angelegenheiten – zusammen mit der Zuständigkeit für das Schul- und Hochschul-
wesen – als „Herzstück der Eigenstaatlichkeit der Länder“ angesehen, was im Begriff der
„Kulturhoheit“ der Länder seinen Ausdruck findet.2 In einem Eckpunktepapier zur
Kompetenzverteilung von Bund und Ländern wird dies eigens betont: „Nach der Zuständigkeits-
ordnung des Grundgesetzes ist die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der
staatlichen Aufgaben Sache der Länder, soweit das Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder
zulässt. Die Kulturhoheit liegt daher grundsätzlich bei den Ländern. Sie ist ihr verfassungsrecht-
licher Auftrag und Kernstück ihrer Eigenstaatlichkeit. 90 Prozent der Kulturausgaben in Deutsch-
land tragen Länder und Gemeinden.“ (BKM 2003: 2)3

In diesem Sinn hat sich Kulturförderpolitik über vier Jahrzehnte hinweg kontinuierlich und im
Rahmen der sich ausdifferenzierenden föderalen Aufgabenverteilung entwickelt.4 Ausgehend
von der grundsätzlichen, nur von wenigen bestrittenen Annahme, dass Kultur – auch wenn das
Grundgesetz keine eigene Staatszielbestimmung Kultur enthält – mithin eine Staatsaufgabe mit
Kulturförderpflichten sei, entwickelten sich kulturrelevante staatliche Handlungsformen mit
spezifischen Aufgabenzuordnungen in der vertikalen Staatsschichtung (Föderalstruktur) und der
horizontalen Segmentierung von Ministerien und Verwaltungen (Ressortstruktur). Das heute vor-
herrschende Grundmuster entspricht dem Prinzip des kooperativen Föderalismus, der einerseits
eine grundsätzliche Aufgabentrennung zwischen Bund und Ländern vorsieht, andererseits von
einer Vielfalt von Kooperations- und Verflechtungstatbeständen zwischen den Ebenen gekenn-
zeichnet ist. Resultat der nie gänzlich trennscharf erfolgten Kompetenzzuordnung zwischen
Bund und Ländern war zudem die Herausbildung kulturföderalistischer Kooperationsstrukturen,
die durch die in Art. 91a und 91b GG festgelegten Gemeinschaftsaufgaben sogar verfassungsrecht-

2 Die Länder organisieren ihre Zusammenarbeit vor allem durch die „Ständige Konferenz der Kultusminister der
Länder“ (KMK) mit einem Sekretariat und Fachausschüssen (www.kmk.org). Dass die Meinungsbildung und die
Verabschiedung von gemeinsamen Beschlüssen in diesem Gremium schwierig sind, kann nicht verwundern:
Beschlüsse und Abkommen bedürfen der Einstimmigkeit, zur Erlangung von Rechtskraft in den einzelnen
Bundesländern sogar zusätzlich der Verabschiedung durch die jeweiligen Landesparlamente. Zudem ist
festzustellen, dass sich die KMK verhältnismäßig selten zu Kulturfragen im engeren Sinne äußerte, sie ist vor
allem ein Beratungsinstrument für bildungs- und hochschulpolitische Fragen. Vergleichende Darstellungen der
Kulturpolitik der Länder finden sich in STOCKER (2010: 205ff.) und GERLACH-MARCH (2010: 33ff.); zu den
Positionen der Landesparteien vgl. SEHER (2010).

3 Vgl. zu den rechtlichen Rahmenbedingungen ausführlich die Argumentation der Enquete-Kommission Kultur in
Deutschland (ENQUETE-KOMMISSION 2007: 51ff.).

4 Besonderer Ausdruck des föderalistischen Kultursystems sind die Kulturstiftung des Bundes
(www.kulturstiftung-des-bundes.de) und die Kulturstiftung der Länder (www.kulturstiftung.de). Letztere wird
auch vom Bund finanziert; die eigentliche Verfügungsgewalt – also eine Art Finanzverwaltung – liegt aber bei
den Ländern. Vor allem Projekte, die schon vom Bund finanziert worden waren, werden durch die
Kulturstiftung der Länder dezentral weiter betreut.
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lich verankert worden sind. Eine wesentliche Form der staatlichen Kulturförderung kommt des-
halb in interdependenten Zusammenhängen der föderalen Ebenen zum Ausdruck (Kooperativer
Kulturföderalismus). In jüngerer Zeit ist die Diskussion über den Kulturföderalismus und die
Rolle des Bundes in der Kulturpolitik vor allem durch die Herausforderungen der deutschen
Einheit bestimmt worden. Insbesondere der Art. 35 des Einigungsvertrages machten den Bund zu
einem wichtigen Förderer von Kunst und Kultur in den neuen Ländern und erweiterten damit
die bundespolitische Agenda der Kulturpolitik (SCHULTZE-FILITZ 1991).5

Die kulturpolitische Rolle des Bundes ist im Lauf der letzten Jahrzehnte deutlich gewachsen. Der
Bund fördert Einrichtungen „von nationaler Bedeutung“, darüber hinaus finanziert er einigungs-
bedingt kulturelle Einrichtungen in den neuen Ländern und er ist auch stark engagiert in der
Förderung der Hauptstadtkultur. Daneben haben sich im Zuge der Entwicklung des „kooperati-
ven Föderalismus“ viele Mischfinanzierungsformen im kulturellen Bereich ergeben. In diesem
Kontext hat die Kulturpolitik des Bundes – in der Folge der intensiven öffentlichen kulturpoliti-
schen Debatte in den neunziger Jahren – seit 1998 eine besondere Akzentuierung erhalten. Mit
dem neuen Stellenwert der Bundeskulturpolitik – d. h. der Bündelung der Kompetenzen des
Bundes und dem Anspruch, sich gegenüber dem Ausland, insbesondere im EU-Rahmen als Inte-
ressenvertreter der deutschen Kultur zu verstehen – ist neue Aufmerksamkeit auf die kulturver-
fassungsstaatlichen Fragen gelenkt worden. Ein Grund liegt darin, dass mit der organisatorischen
Bündelung – nicht zuletzt auch durch die Einrichtung eines Ausschusses für Kultur und Medien
im Deutschen Bundestag – die Inhalte und Positionen deutscher Kulturpolitik transparenter
wurden, gleichzeitig aber auch die Überschneidungen und Abgrenzungen gegenüber der Kultur-
hoheit der Länder deutlicher geworden sind. Insbesondere mit der Auseinandersetzung über die
Errichtung einer Kulturstiftung von Bund und Ländern und der ist die Diskussion über die Kom-
petenzverteilung der staatlichen Kulturpolitik und Kulturförderung wieder intensiver gewor-
den.6 Ausgangspunkt dieser Diskussion ist die Frage nach der Bedeutung des Kulturföderalismus
im Zeitalter von europäischer Integration und Globalisierung. Im Zentrum einer weiterhin kont-
roversen Debatte steht die Frage der Kulturhoheit der Länder und die in diesem Kontext mögli-
chen Begründungen für eine eigenständige Kulturpolitik des Bundes und – daraus abgeleitet –
die Kooperationsbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Sichtbares Zeichen dafür war die
Gründung der neuen Kulturstiftung des Bundes.

Die Bundeskompetenzen für die Kulturförderung ergeben sich – aus der Sicht des Bundes – aus
geschriebenem Verfassungsrecht, insbesondere den Kompetenzzuweisungen der Art. 32 und Art.

5 Vgl. dazu insbesondere SCHULTZE-FILITZ (1991).

6 Über die Reichweite und die Ausschließlichkeit der Bundeskompetenzen gibt es freilich Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Bund und Ländern. Zu den bisherigen Versuchen einer Systematisierung der
gemeinsamen Kulturförderung von Bund und Ländern einschließlich der im Einigungsvertrag enthaltenen
Bestimmungen über die Mitfinanzierung von kulturellen Maßnahmen und Einrichtungen durch den Bund vgl.
das Eckpunktepapier aus dem Jahr 2003 (BKM 2003). Zu den Änderungen infolge der Föderalismusreform vgl.
die Übersicht im Koalitionsvertrag von SPD und CDU/CSU (CDU/CSU und SPD 2005: Anlage 2). Verwiesen
wird zugleich darauf, dass die gemeinsame Kulturförderung von Bund und Ländern einschließlich der im
Einigungsvertrag enthaltenen Bestimmungen über die Mitfinanzierung von kulturellen Maßnahmen und
Einrichtungen durch den Bund unberührt bleiben; vgl. dazu auch BUNDESRECHNUNGSHOF (2007: 197).
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87 GG, aber im Einzelfall auch stillschweigend aus der Natur der Sache oder kraft Sachzusam-
menhangs zu einer ausdrücklich zugewiesenen Kompetenzmaterie.7 Dabei orientiert der Bund
seine Förderpraxis bei der Pflege von Kunst, Kultur und Sport an dem – letztlich nicht zustande
gekommenen – Flurbereinigungsabkommen aus dem Jahre 1971. Bund und Länder hatten darin
eine klarstellende Beschreibung ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen angestrebt. Vorgese-
hen war, dem Bund im Wege einer zwischen Bund und Ländern abgestimmten Verfassungsinter-
pretation einen größeren Handlungsspielraum bei der Kulturförderung einzuräumen. So sollten
etwa Fördermaßnahmen zulässig sein, wenn sie der „gesamtstaatlichen Repräsentation“ dienen.8

In diesem Sinn hat der Bund, auch nachdem das Flurbereinigungsabkommen nicht zustande
kam, die Förderung von Kunst und Kultur sehr weit gefasst. Insbesondere seit Mitte der neunzi-
ger Jahre wurde die Zielrichtung der Debatte deutlicher und schärfer konturiert. Es ging nun um
die Justierung der institutionellen Strukturen und inhaltlichen Aufgaben der von Bund, Ländern
und Kommunen gemeinsam wahrgenommenen kulturpolitischen Verantwortung, da sich die
Koordinaten und Prämissen staatlichen Handelns auch im Kulturbereich verändert hatten.

Ein wesentlicher Fokus der Debatte war die eigenständige Rolle des Bundes in der Kulturpolitik,
die in der Forderung nach der Einrichtung eines Bundeskulturministeriums gipfelte.9 Zugespitzt
wurde die Diskussion auf die Frage, inwieweit auf der Bundesebene ein „Sonderbeauftragter für
kulturelle Angelegenheiten“ (Thomas Krüger) oder gar ein Bundeskulturministerium erforderlich
sei, um die – von nahezu allen Beteiligten der Debatte – eingeforderte stärkere Bündelung der
Bundeskulturpolitik zu ermöglichen. Dabei ging es in der Zielsetzung nicht um eine Beschnei-
dung der Kulturkompetenz der Länder, sondern um die Schaffung effektiver Strukturen für die
gesamtstaatliche Kulturpolitik. Die stärkere Betonung der Rolle des Bundes in der Kulturförder-
politik unterstreicht insbesondere das seit dem Jahre 1998 eingerichtete Amt des Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und dessen Ausstattung mit Haushaltsmit-
teln (ENDREß 2005).

Die Kulturförderpolitik des Bundes konzentriert sich insbesondere auf folgende Aufgaben:10

7 Über die Reichweite und die Ausschließlichkeit der Bundeskompetenzen gibt es freilich Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Bund und Ländern. Viele Aktivitäten und Fördermaßnahmen des Bundes, die in den
letzten Jahrzehnten in den Handlungsrahmen des Bundes aufgenommen wurden, lassen sich nach Auffassung
der Länder in zahlreichen Fällen verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen. Sie fordern im Rahmen der
Entflechtungsverhandlungen deshalb ihre Begrenzung und für eine Reihe von Förderbereichen ein Kon-
sultationsverfahren zur Abstimmung mit den Ländern (BKM 2003: 3ff.).

8 Allerdings konnte kein Einvernehmen mit den Ländern erzielt werden, da diese eine Ausdehnung der
Aktivitäten des Bundes auf nahezu alle bedeutsamen wissenschaftlichen und künstlerischen Einrichtungen
befürchteten (BUNDESRECHNUNGSHOF 2007: 197f.).

9 Vgl. dazu auch HÄBERLE (1998; 1999).

10 Institutionell wird die Hauptarbeit getragen vom BKM und dem Auswärtigen Amt (Auswärtige Kulturpolitik).
Andere Bundesministerien erfüllen jedoch weiterhin Aufgaben von erheblicher Bedeutung für die Kultur, so
etwa die für Bildung und Forschung (z.B. Künstlerausbildung, kulturelle Bildung und die Forschung zu Fragen
von Kulturpolitik, Archäologie und Denkmalpflege, Bildungs- und Forschungsaspekte der Auswärtigen
Kulturpolitik), wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (entwicklungspolitische Aspekte der
Auswärtigen Kulturpolitik), Justiz (Urheberrecht), Finanzen (Spenden- und Stiftungssteuerrecht). Vgl. dazu
auch BKM (2007, 2011) sowie SIEVERS und WAGNER (2004).
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– Gesamtstaatliche Repräsentation: Kompetenz des Bundes für kulturelle Angelegenheiten,
die ihrer Natur nach nur vom Bund wahrgenommen werden können, wie die Repräsenta-
tion des Gesamtstaates einschließlich der gesamtstaatlichen Darstellung und Dokumenta-
tion der deutschen Geschichte (einschließlich Historische Stätten), sowie die Darstellung
der deutschen Militärgeschichte in den Museen und militärhistorischen Sammlungen der
Bundeswehr;

– Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt: Kompetenz des Bundes zur
Repräsentation des Gesamtstaates auf kulturellem Gebiet in der Bundeshauptstadt Berlin
sowie zur Finanzierung hauptstadtbedingter Sonderlasten (Art. 106 Abs. 8 GG, vgl. auch
Art. 2 Abs. 1 Einigungsvertrag in Verbindung mit dem Berlin-Bonn-Gesetz);

– Bewahrung und Schutz des kulturellen Erbes: Kompetenz des Bundes zur Beteiligung an
der Wahrnehmung des internationalen Schutzauftrages gemäß UNESCO-Konvention für das
Weltkulturerbe der Menschheit von außerordentlichem universellen Wert als übergreifende
internationale Verpflichtung (gilt auch hinsichtlich der Ernennung einer deutschen Stadt
zur „Europäischen Kulturstadt");

– Gedenkstätten, Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Opfer der Gewalt-
herrschaft: Kompetenz des Bundes für Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges
und Opfer der Gewaltherrschaft; der Bund hat in diesen Bereichen Gesetzgebungszustän-
digkeiten gem. Art. 74 Abs. 1 Nr. 10a GG), für Gedenkstätten (vgl. Gedenkstättenkonzeption
des Bundes, BT-Drs. 14/1569), sowie für sowjetische Friedhöfe und Ehrenmäler (vgl. Art.
18 Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom
09.11.1990);

– Auswärtige Kulturpolitik: Kompetenz des Bundes für die Auswärtige Kulturpolitik auf der
Grundlage von Art. 32 Abs. 1, 87 Abs. 1 GG, d.h. insbesondere Pflege der Kulturbeziehun-
gen zu anderen Staaten sowie europäischen, internationalen und supranationalen Organisa-
tionen, Repräsentation der deutschen Kultur im Ausland, vor allem durch Mittlerorganisa-
tionen, Unterstützung des internationalen Kulturaustausches; hinzu kommt Förderung von
deutschen Künstlern im Ausland und ausländischen Künstlern in Deutschland durch Stu-
dien- und Arbeitsaufenthalte;

– Sicherung von Kulturgut und Geschichte ehemals deutscher Kulturlandschaften im östli-
chen Europa: Kompetenz des Bundes zur Sicherung von Kulturgut und Geschichte ehemals
deutscher Kulturlandschaften im östlichen Europa durch Förderung entsprechender inlän-
discher Kultureinrichtungen und Kooperationen mit Partnern in Osteuropa, durch Erhal-
tung von Bau- und Kulturdenkmälern sowie Restaurierung von Bibliotheks- und Archivbe-
ständen deutscher Provenienz (Art. 32 Abs. 1 GG);

– Kulturelle Betreuung nationaler Minderheiten, fremder Volksgruppen und heimatloser
Ausländer im Bundesgebiet: Kompetenz des Bundes zur Umsetzung völkerrechtlicher
Verpflichtungen wie das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und
Europäische Charta für Regional- und Minderheitensprachen und Genfer Flüchtlingskon-
vention;
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– Sicherung und Erwerb national wertvollen Kulturgutes und national wertvoller Archive
gegen drohende Abwanderung sowie Schutz gegen absehbare Folgen eines bewaffneten
Konfliktes: Kompetenz des Bundes zur Ausführung des Gesetzes zum Schutz deutschen
Kulturgutes gegen Abwanderung sowie für Maßnahmen im Rahmen der zivilen Verteidi-
gung durch Schutzverpflichtung nach dem Gesetz zur UN-Konvention zum Schutz von
Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (Haager Konvention);

– Rückführung von Kulturgut: Kompetenz des Bundes auf der Grundlage von Art. 32 Abs. 1
GG sowie unter Berücksichtigung von Art. 120 Abs. 1 GG zur Rückführung kriegsbedingt
verbrachten deutschen Kulturgutes wie auch Mitwirkung an der entsprechenden Rückgabe
ausländischen Kulturbesitzes;

– Dokumentation, Nachforschung und Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener
Kulturgüter: Kompetenz des Bundes zur Mitwirkung in Umsetzung der Gemeinsamen Er-
klärung von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden vom Dezember 1999 (Ge-
setzgebungskompetenzen des Bundes nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 9 GG);

– Förderung von Kultureinrichtungen in Ostdeutschland („Leuchttürme“): Kompetenz des
Bundes für bestimmte kulturelle Leuchttürme (ehemalige zentralgeleitete Einrichtungen der
DDR; Art. 35 Abs. 4 Einigungsvertrag);

– Förderung der kulturellen Einheit Deutschlands: Kompetenz des Bundes zur Förderung
der Einheit Deutschlands auf kulturellem Gebiet: „Zum Ausgleich der Auswirkungen der
Teilung Deutschlands kann der Bund übergangsweise zur Förderung der kulturellen Infra-
struktur einzelne kulturelle Maßnahmen und Einrichtungen in dem in Artikel 3 genannten
Gebiet mitfinanzieren.“ (Art. 35 Abs. 7 Einigungsvertrag);

– Filmförderung und Verlags- und Übersetzungsförderung: Kompetenz des Bundes zur
Filmförderung und Verlags- und Übersetzungsförderung (Gesetzgebungskompetenzen des
Bundes nach Art. 73 Nr. 9, 74 Abs. 1 Nr. 11 GG).

Unter kommunalem Aspekt ist insbesondere festzustellen, dass der Bund den überwiegenden
Teil der Kulturausgaben in der Bundeshauptstadt Berlin trägt.11 Der Bund fördert in Berlin
Institutionen und Projekte im Kulturbereich mit mehr als 340 Millionen Euro jährlich. Grundlage
dafür ist die Verantwortung des Bundes für die kulturelle Repräsentanz der Bundeshauptstadt,
die im „Berlin - Bonn Gesetz“ 1994 festgeschrieben wurde. Bis zum Jahre 2001 erhielten ver-
schiedenste kulturelle Institutionen anteilige Förderung durch den Bund. Seitdem gilt: Statt an-
teiliger Finanzierung übernimmt der Bund ganz die Verantwortung für Einrichtungen von ge-
samtstaatlicher Bedeutung. Festgeschrieben ist dies im Hauptstadtkulturvertrag.12 Zum ersten
Mal wurde er für die Jahre 2001 bis 2004 geschlossen. Erneuert wurde der Vertrag zum 1. Januar

11 Dies betrifft die Kompetenz des Bundes zur Repräsentation des Gesamtstaates auf kulturellem Gebiet in der
Bundeshauptstadt Berlin sowie zur Finanzierung hauptstadtbedingter Sonderlasten (Art. 106 Abs. 8 GG, vgl.
auch Art. 2 Abs. 1 Einigungsvertrag in Verbindung mit dem Berlin-Bonn-Gesetz). Hinzu kommt eine Kompetenz
des Bundes auf der Grundlage von Art. 135 Abs. 4 GG (Preußischer Kulturbesitz).

12 Seit dem 1. September 2006 gilt der neue Artikel 22 Grundgesetz, in dem festgelegt ist, dass die Repräsentation
des Gesamtstaates in der Hauptstadt Aufgabe des Bundes ist.
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2004, seine Geltungsdauer ist nun unbegrenzt. Er benennt die einzelnen Einrichtungen, für die
der Bund eigenverantwortlich aufkommt. Er stellt diesen Institutionen rund 83 Millionen Euro
jährlich zur Verfügung. Ein großer Teil dieser Summe sind Zuwendungen an die Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz. Eingeschlossen ist auch eine Opernstrukturreform, die die drei Bühnen unter
dem Dach einer Stiftung vereint. Der Bund beteiligt sich finanziell an der Opernreform indirekt,
indem dem Land Berlin durch die Übernahme einer Reihe von Institutionen Spielraum zur Re-
form gegeben wird: Die Akademie der Künste und die Stiftung Deutsche Kinemathek werden in
Bundesverantwortung übergehen. Außerdem werden die Baukosten des zur Stiftung Preußischen
Kulturbesitzes gehörenden Hamburger Bahnhofs übernommen. In Berlin werden noch weitere
Einrichtungen durch den Bund gefördert, die von besonderem gesamtstaatlichem oder nationa-
lem Interesse sind. Zum Beispiel: das Deutsche Historische Museum, die Gedenkstätte Deutscher
Widerstand, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die Gedenkstätte Topographie des
Terrors, das Haus der Wannseekonferenz. Für die Sanierung der Deutschen Staatsoper stellt der
Bund in den kommenden Jahren 50 Millionen Euro bereit.

Hinzu kommt der Hauptstadtkulturfonds.13 Der Fonds soll durch die Förderung aktueller
kultureller und künstlerischer Projekte dazu beitragen, von Berlin aus den überregionalen und
internationalen kulturellen Dialog aufzunehmen und zu festigen. Berücksichtigt werden können
Konzepte aller künstlerischer Sparten (mit Ausnahme des Films), die für die Bundeshauptstadt
Berlin bedeutsam sind, nationale und internationale Ausstrahlung haben bzw. besonders innova-
tiv sind. Die Projekte sollen für Berlin erarbeitet und in Berlin präsentiert werden. Sie sollten für
ein Publikum bzw. eine Fachöffentlichkeit über Berlin hinaus relevant sein bzw. geeignet sein,
bisher in Berlin bestehende kulturelle Defizite auszugleichen. Ausgeschlossen sind kommerziell
realisierbare Vorhaben und solche, die sich im Rahmen normaler Arbeit der kulturellen Instituti-
onen Berlins mit deren Mitteln realisieren lassen bzw. bereits durch eine andere Förderinstitu-
tion, die ebenfalls Gelder des Bundes vergibt, gefördert werden.14

Im Kulturbereich ergeben sich gleichwohl relativ häufig die Tatbestände einer gemeinsamen Fi-
nanzierung durch Bund und Länder. Hierdurch entstehen neue Formen der Mischfinanzierung,
die – nach Ansicht des Bundesrechnungshofes – weitere Verflechtungen mit sich bringen. Misch-
finanzierung von Bund und Ländern zeigen sich bei Einrichtungen wie zum Beispiel den Bay-
reuther Festspielen, dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach, den Ruhrfestspielen Reckling-
hausen oder auch der Documenta. Diese Mischfinanzierungen basieren auf Zuschüssen des je-
weiligen Sitzlandes einer Einrichtung, der Kommune, eigenen Einnahmen und einem Bundeszu-
schuss. Es handelt sich bei diesen Einrichtungen bzw. Ereignissen um Institutionen von gesamt-
staatlicher Bedeutung. Hinzu kommt die Kulturstiftung des Bundes. Sie fördert verschiedenste
Kunst- und Kulturprojekte im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes. Ein Schwerpunkt ist dabei
die Förderung innovativer Programme und Projekte im internationalen Kontext. Die Kulturstif-
tung des Bundes setzt außerdem einen Schwerpunkt auf den kulturellen Austausch und eine
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Nach der Wiedervereinigung hat der Bund außerdem
Aufgaben in der Finanzierung der kulturellen Infrastruktur in den neuen Ländern übernommen,
da diese ihrer finanziellen Verantwortung noch nicht nachkommen konnten. Jedoch ergeben sich

13 Vgl. dazu http://www.hauptstadtkulturfonds.berlin.de/index.php?id=32 [Stand 15.07.11].

14 Aus Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien stehen dem Hauptstadtkulturfonds
jährlich bis zu 9,866 Mio. Euro zur Verfügung. Auch im Jahr 2011 kann Berlin mit diesem Betrag rechnen; vgl.
dazu http://www.hauptstadtkulturfonds.berlin.de/index.php?id=264 [Stand 15.07.11].
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daraus auch jeweils Anreize, Finanzierungslasten auf andere staatliche Ebenen zu verschieben.
So hat der Bundesrechnungshof etwa festgestellt, dass Kommunen öffentliche Einrichtungen an
Minderheiten mit der Folge abgeben, dass der Bund sich fortan an der Finanzierung von Thea-
tern und Schulen beteiligt (BUNDESRECHNUNGSHOF 2007: 200).15

Die Kulturausgaben des Bundes verteilen sich auch auf andere Ministerien, wobei die Ermittlung
der Daten und ihre Zuordnung auf die einzelnen Ressorts keine leichte Aufgabe ist. So hat die
Bundesregierung im Jahr 2000 in der Antwort auf eine Kleine Anfrage eingeräumt, dass es außer-
ordentlich schwierig sei, die Ausgaben des Bundes für Kultur genau zu veranschlagen. Es sei ein
unverhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand zu erbringen, „um umfassende, detaillierte und
insbesondere kongruente statistische Aussagen zu erhalten“ (BUNDESREGIERUNG 2000a: 1). Um
letztlich in allen Bezügen stimmige Aussagen aus dem jetzigen Zahlenmaterial ableiten zu kön-
nen, bedürfe es zudem eines weiteren Abstimmungsaufwandes;16 gleichwohl sei das Zahlenmate-
rial geeignet, Tendenzen, Schwerpunktsetzungen und Strukturen zu dokumentieren. Die Antwort
auf die Kleine Anfrage enthält in einer Übersicht die von den verschiedenen Bundesressorts ge-
nannten Ausgaben für Kunst und Kultur im Inland, in einer weiteren Übersicht finden sich die
Ausgaben des Bundes für Auswärtige Kulturpolitik. Gleichzeitig wird auch darauf verwiesen,
dass Doppelangaben nicht auszuschließen seien. Angesprochen werden auch kulturbezogene
Einnahmen des Bundes, die sich nach Angaben der Bundesregierung nicht verlässlich ermitteln
lassen. Verwiesen wird außerdem darauf, dass über die mittelbaren Einnahmen des Bundes, zum
Beispiel Steuereinnahmen und steuerliche Subventionen, keine Erkenntnisse vorlägen
(BUNDESREGIERUNG 2000a: 2ff.). Seit dem Jahr 2003 finden sich die Übersichten über die kultur-
bezogenen Ausgaben der Bundesressorts im Finanzbericht des Bundesministeriums der Finan-
zen. Die Übersichten trennen ebenfalls zwischen den Ausgaben des Bundes auf dem Gebiet der
inländischen Kulturpolitik und den Ausgaben des Bundes auf dem Gebiet der Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik.17

Bund und Länder sind jedoch keineswegs die einzigen öffentlichen Akteure der Kulturpolitik.
Auch die kommunalen Gebietskörperschaften, d. h. die Städte und Landkreise, haben einen
Kulturauftrag und können sich dabei auf das Grundgesetz (Art. 28 Abs. 2) und auf Bestimmungen

15 Der Bundesrechnungshof empfiehlt deshalb eine klare Zuordnung der Förderungsfelder zur Ebene des Bundes
oder der Länder (BUNDESRECHNUNGSHOF 2007: 199f.).

16 Der Beauftragte der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien wollte in diesem
Zusammenhang prüfen, die Ermittlung dieser Daten als Projekt an Dritte zu vergeben (BUNDESREGIERUNG 2000a:
1).

17 Vgl. dazu Tabelle 18 im Finanzbericht des BMF. Ursprünglich wurden die Ausgaben des Bundes für Auswärtige
Kulturpolitik bis zum Jahr 2002 in einer Übersicht im Einzelplan 05 (Auswärtiges Amt) des Bundeshaushalts
veröffentlicht. Die Zusammenfassung dieser Ausgaben geht zurück auf einen Vorschlag der Enquete-
Kommission „Auswärtige Kulturpolitik“ (BT-Drs. 7/4121: 33 u. 78ff.). Danach wurden durch eine Festlegung
des Bundestages seit 1977 die verschiedenen Ausgabenposten in einer „Übersicht 2“ im Einzelplan 05 (Aus-
wärtiges Amt) des Bundeshaushaltes zusammengefasst. Seit dem Haushalt 2003 wird vom Bundesministerium
der Finanzen diese Praxis nicht fortgesetzt, die Übersicht der außenkulturellen Ausgaben aller Ressorts – ebenso
wie die Ausgaben des Bundes für inländische Kulturpolitik – wird seither im Finanzbericht des BMF
veröffentlicht (BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN 2002ff.).
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in den jeweiligen Landesverfassungen berufen, die den Gemeinden eine eigene Kulturverantwor-
tung im Gesamtgefüge der öffentlichen Zuständigkeiten übertragen haben.18 Die Kommunen tra-
gen die Verantwortung für die lokale Kulturförderung. Die Länder sind für die Förderung der
kulturellen Institutionen und Projekte von landesweiter Bedeutung zuständig. Die meisten kultu-
rellen Einrichtungen in der Bundesrepublik werden von den Städten und Gemeinden unterhal-
ten, während die Länder vor allem die herausragenden Einrichtungen von besonderem Rang für
ein Land oder einen Landesteil tragen (z. B. Staatstheater oder Staatsbibliotheken).19

Obwohl es in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder Spannungen hinsichtlich ein-
zelner Kulturförderbereiche oder einzelner Themen gab, hat sich ein relativ hohes Maß an Ge-
meinsamkeit in den Auffassungen über die Kultur- und Kunstförderung herausgebildet. Begüns-
tigt wurde dies durch die Rechtsprechung und das juristische Schrifttum: Die „herrschende Mei-
nung“ unter den Verfassungsjuristen ist sich im wesentlichen einig, dass der Staat und die Ge-
meinden zwar Kunst oder Literatur sowie ganz allgemein die kulturellen Belange fördern sollen,
dass dies aber nicht mit direkten Eingriffen in den künstlerischen Freiheitsraum verbunden sein
darf (so auch das Bundesverfassungsgericht in einem Grundsatzurteil am 5. März 1974, 1 BvR
712/68, BVerfGE 36, 321).20

Als Schwerpunkte der Kulturförderung lassen sich folgende Bereiche unterscheiden (Gerlach-
March 2010: 15ff.):

– Unterhalt öffentlicher Institutionen (z.B. Theater, Museen, Bibliotheken), die vorrangig der
Kulturvermittlung dienen,

– indirekte Kulturförderung durch Schaffung günstiger rechtlich-sozialer Rahmenbedingun-
gen (z.B. im Steuer-, Sozial- und Medienrecht, durch eine Ermäßigung von Eintrittspreisen
für bestimmte Gruppen oder auch durch bestimmte Angebote der Schulen und Hochschu-
len),

– direkte wirtschaftliche Hilfen im Kultur- und Mediensektor (vor allem im Bereich der
Produktion und des Vertriebs von Filmen, durch Druckkostenzuschüsse, öfter auch schon
bei der Ansiedlung von kulturwirtschaftlichen Betrieben und Multimedia-Produzenten
oder durch Mieterlass für Räume) sowie

18 Die gemeinsamen kulturpolitischen Interessen der großen Städte werden vor allem vom Deutschen Städtetag
repräsentiert (www.staedtetag.de). In ähnlichem Sinne wirken für die übrigen Kommunen der Deutsche Städte-
und Gemeindebund (www.dstgb.de) und der Deutsche Landkreistag (www.landkreistag.de). Eine wichtige Rolle
spielen in der Kulturpolitik auch die Verbände und ihre Zusammenschlüsse, darunter als Dachorganisation von
über 200 Bundesverbänden aller Sparten der Deutsche Kulturrat (http://www.kulturrat.de).

19 Vgl. zur Kulturförderung von Ländern und Gemeinden den Überblick bei MICHEEL und WIEST (2002); vgl. auch
PALMER (2001).

20 Vgl. dazu ausführlich die Darstellung bei SCHWARTMANN (2011: 487ff.), SCHEYTT (2008), SOMMERMANN (1997),
GEIßLER (1995), MIHATSCH (1989) und PALM (1998).
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– Förderung „freier“ Kulturaktivitäten (z.B. durch Preise oder Stipendien für Künstler und
Autoren, durch die Unterstützung privater Theater oder durch Hilfen für Amateurvereini-
gungen, Kunstvereine usw.).

Die öffentlichen Haushalte des Staates und der Gemeinden verwenden den weitaus größten Teil
ihrer Mittel zur Kulturförderung für Aufgaben der professionellen Kunstvermittlung und kultu-
rellen Bildung. Die direkte Anregung der kulturellen Produktivität, etwa durch eine umfassende
individuelle Künstlerförderung wie etwa in Skandinavien oder die forcierte Entwicklung aller
Bereiche der Kulturwirtschaft (vor allem in Frankreich), sind hingegen kein Kennzeichen der
deutschen Kulturförderpolitik (HOFECKER, SÖNDERMANN und WIESAND 1994). Neben der Kultur-
politik und -förderung der öffentlichen Hand gibt es eine umfangreiche und vielfältige Kulturar-
beit und -förderung, die von öffentlichen und privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten, Institu-
tionen der Wirtschaft und anderer gesellschaftlicher Gruppen (Kirchen, Gewerkschaften, Ver-
bänden), von bürgerschaftlichen Organisationen und Initiativen, von Vereinen und von Privaten
getragen wird. Dieses Netzwerk im intermediären Bereich zwischen den staatlichen Instanzen
und der Kulturszene ist als komplementärer Sektor zum staatlichen Bereich unentbehrlich für
eine lebendige und entwicklungsfähige Kultur in der Zivilgesellschaft.21 Der Pluralismus der
Kulturträger gilt als Strukturelement des deutschen Kulturverfassungsrechts.22

2.2. Die Entwicklung der öffentlichen Kulturfinanzierung in Deutschland

In Deutschland gehört die Kulturförderung zu den wenigen Politikfeldern, die von den jeweiligen
Gebietskörperschaftsebenen in Gemeinden, Ländern und Bund weitgehend souverän und nach
eigenen Zielsetzungen gestaltet werden kann. Diese kulturföderalistische Praxis hat zu einer brei-
ten künstlerischen und kulturellen Infrastruktur in allen Regionen Deutschlands geführt. Die
Metropolenkonzentration, wie sie in einigen europäischen Hauptstädten beobachtet werden
kann, ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Allerdings ist die genaue Ermittlung und Dar-
stellung der Finanzströme in einem föderalistisch organisierten Staatswesen ungleich kompli-
zierter als dies in zentralistisch geführten Staaten der Fall ist. Eine zentral aufgebaute Kulturad-
ministration kann das Feld der Kultur einheitlich definieren, die Mittel zentral steuern und vor
allem die Gestaltung der zukünftigen Kunst- und Kulturentwicklung mitbestimmen, soweit diese
durch die zentrale Setzung der Rahmenbedingungen planbar und steuerbar ist. Im deutschen
Föderalsystem der Kulturförderung existiert dagegen eine Vielfalt von Akteuren und Handlungs-
ebenen mit unterschiedlichen Methoden der finanziellen Steuerung und Datenerhebung
(HOFECKER, SÖNDERMANN und WIESAND 1994).

Einen ersten Versuch zur Vereinheitlichung der Kulturstatistik unternahm inzwischen eine Ar-
beitsgruppe mit Experten von der KMK, den Kulturabteilungen der Länder Hessen und Baden-
Württemberg, des Statistischen Bundesamtes sowie verschiedenen Statistischen Landesämtern,

21 Vgl. auch zu den verschiedenen Möglichkeiten der Kulturförderung aus der Sicht von Kulturschaffenden
LANGMAAK (1998) und LKD, BJKE, PARITÄTISCHES JUGENDWERK (2002); wichtig sind auch die Informationen der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren (www.soziokultur.de) und das „Dschungelbuch Kulturförderung
NRW“ (http://www.dschungelbuch-nrw.de). Zusätzlich gibt es noch die Kulturförderung der Europäischen
Union (http://www.kulturrat-ccp.de/).

22 Vgl. dazu ausführlich ENQUETE-KOMMISSION (2007: 91ff.).
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die im Jahr 2001 den „Kulturfinanzbericht 2000“ vorlegte (STATISTISCHES BUNDESAMT 2001). Die
Autorengruppe führt dazu einen neuen Kulturbegriff ein, der zwei generelle Bereiche unter-
scheidet. Die Kulturausgaben im engeren Sinne umfassen die Kernbereiche wie etwa Theater,
Musik und Museen. In einer zweiten Unterscheidung werden sogenannte kulturnahe Bereiche
zusammengefasst, die nicht eindeutig als dem Kultursektor zugehörig empfunden werden. Dazu
zählen z. B. die Bereiche Rundfunk und TV, Kultur im Ausland, kirchliche Angelegenheiten und
wissenschaftliche Museen. Die Kernabgrenzung „Kulturausgaben im engeren Sinne“ dient zur
Bildung von Kennzahlen, die eine einheitliche und vergleichende Bewertung von Länderverglei-
chen ermöglichen sollen. Inzwischen liegt der Kulturfinanzbericht in der fünften aktualisierten
Fassung vor. Bund, Länder und Gemeinden haben nach den Angaben des Kulturfinanzberichtes
2010 im Jahr 2010 für die Kultur fast 10 Mrd. Euro veranschlagt. Der Bericht gibt einen Überblick
über die öffentliche Finanzierung von Kultur und kulturnahen Bereichen sowie über die Kultur-
ausgaben der privaten Haushalte in Deutschland. Die Erarbeitung des Berichtes wurde begleitet
von der Kultusministerkonferenz, dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
sowie dem Deutschen Städtetag. Datenbasis des Berichtes sind die Finanzstatistiken von Bund,
Ländern und Gemeinden. Der Bericht enthält zusätzlich kulturrelevante Ergebnisse aus der amt-
lichen und nichtamtlichen Statistik. Allerdings erschwert die derzeit laufende Umstellung der
Haushaltsrechnungen von der kameralistischen Rechnungsführung auf das System der Kosten-
und Leistungsrechnung im Rahmen der kommunalen Doppik einen Vergleich der Daten. Hinzu
kommen die fiskalischen Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise, die in den Haushaltsansätzen
für die Jahre nach 2007 noch nicht ausreichend zum Ausdruck gelangen. Gleichwohl bildet der
Kulturfinanzbericht eine wichtige Grundlage der kulturpolitischen Planung und der fortwähren-
den Debatte um den gesellschaftlichen Stellenwert von Kunst und Kultur (STATISTISCHE ÄMTER

DES BUNDES UND DER LÄNDER 2010).

Dokumentiert werden nicht nur die Ausgaben von Bund, Ländern, Gemeinden und Zweckver-
bänden, sondern auch die öffentlichen Mittel für die einzelnen Kultursparten wie etwa Theater,
Musik, Bibliotheken, Museen und Denkmalschutz. In den Jahren 2008 und 2009 beliefen sich die
Kulturausgaben nach vorläufigen Berechnungen auf 8,7 Mrd. Euro bzw. auf 9,2 Mrd. Euro. Für
2010 sehen die Haushaltsplanungen Kulturausgaben in Höhe von 9,6 Mrd. Euro vor. Detaillierte
und endgültige Ergebnisse liegen aktuell auf Basis der Jahresrechnungsstatistik der öffentlichen
Haushalte für das Jahr 2007 vor. Von den Gesamtausgaben in Höhe von 8,5 Mrd. Euro entfiel
über ein Drittel (36,3 %) auf die Unterstützung der Theater und der Musikpflege. Hinzu kamen
die Museen mit 18,6 Prozent sowie der Bibliothekssektor mit weiteren 14,6 Prozent.

Vergleicht man die Ausgabenstruktur von Bund, Ländern und Gemeinden (einschl. Zweckver-
bänden), so zeigen sich deutlich unterschiedliche Schwerpunkte in der Kulturfinanzierung, die
den verschiedenen Aufgabensetzungen der Gebietskörperschaften geschuldet sind. Wie bereits in
früheren Jahren wurden die Kulturausgaben überwiegend von Ländern und Gemeinden bestrit-
ten (43,0 % bzw. 44,4 %). Der Beitrag der Länder (einschl. Stadtstaaten) umfasste ein Budget von
3,6 Mrd. Euro und die Gemeinden stellten 3,8 Mrd. Euro zur Verfügung. Der Bund kam mit rund
einer Mrd. Euro lediglich auf einen Anteil von 12,6 Prozent an den öffentlichen Kulturausgaben.
In Relation zur Wirtschaftskraft Deutschlands erreichten im Jahr 2007 die öffentlichen Ausgaben
für Kultur einen Anteil von 0,35 Prozent am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Insgesamt stellten die
öffentlichen Haushalte hierfür 1,67 Prozent ihres Gesamtetats bzw. 102,83 Euro je Einwohner zur
Verfügung. Recht unterschiedlich ist der Umfang der Kulturausgaben für die einzelnen Körper-
schaftsgruppen im Verhältnis zu ihren Gesamtausgaben. Für den sogenannten Kulturnahen Be-
reich (Rundfunkanstalten, Fernsehen, Kirchliche Angelegenheiten, Volkshochschulen) umfassten
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die Ausgaben der Gebietskörperschaften im Jahr 2007 insgesamt weitere 1,6 Mrd. Euro. Hier be-
trug der Anteil des Bundes 33,9 Prozent, aus den Etats der Länder kamen 48,8 Prozent und die
Gemeinden finanzierten die restlichen 17,3 Prozent. In einem gesonderten Abschnitt wird außer-
dem auf die Filmförderung durch Bund und Länder eingegangen (STATISTISCHE ÄMTER DES

BUNDES UND DER LÄNDER 2010).23

Neben der direkten Förderung durch Ausgaben auf dem Gebiet der Kulturpolitik tragen auch
Steuervergünstigungen zur Förderung der Kultur bei. Im Kulturfinanzbericht 2010 bleiben diese
jedoch erneut unberücksichtigt. Anhaltspunkte für die Höhe der Steuervergünstigungen im Be-
reich der Kultur liefert der 22. Subventionsbericht der Bundesregierung. Danach belaufen sich
die kulturbezogenen Steuervergünstigungen im Jahr 2010 auf insgesamt etwa 2,1 Mrd. Euro, wo-
von der größte Teil auf die Umsatzsteuerermäßigungen für kulturelle und unterhaltende Leistun-
gen fällt (1.8 Mrd. Euro). Hinzu kommen jährliche Steuersubventionen im Umfang von etwa 1,5
Mrd. Euro, die nicht eindeutig dem Kulturbereich zugeordnet werden können. Dies betrifft vor
allem die steuerliche Begünstigung von Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher und
gemeinnütziger Zwecke im Bereich der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer sowie Gewerbe-
steuer (BUNDESREGIERUNG 2010).24

2.3. Zwischen Kunst und Kommerz: Private Kulturfinanzierung

Zunehmend gewinnt auch der privatwirtschaftliche Sektor kulturpolitisches Gewicht: Nicht
zuletzt unter dem steigenden Druck auf die Sozialhaushalte werden die Städte und Gemeinden
gezwungen, Einsparungen vorzunehmen und neue Ausgabenschwerpunkte zu setzen (HOFFMANN

2001). Die höhere Verantwortung und Ausgabenlast der Gemeinden für die Kulturfinanzierung
ist auch einer der Gründe dafür, dass in den Gemeinden mit der Einführung neuer Steuerungs-
modelle, der Umwandlung in Eigenbetriebe, die Handlungsspielräume für Kultureinrichtungen

23 Erwähnt werden sollten dabei auch die Anteile, die die unterschiedlichen Lottostiftungen von ihren
Gewinnspieleinnahmen an Kulturprojekte weitergeben (GERLACH-MARCH 2010: 26).

24 Neben Bund, Ländern und Gemeinden trägt auch die Europäische Union zur Finanzierung von Kulturprojekten
in Deutschland bei. Die gesetzliche Grundlage ist Artikel 167 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV). Die EU leistet „einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedsstaaten
unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen
kulturellen Erbes“. Dies betrifft nicht nur das Programm „Kultur 2007 – 2013“. Weitere EU-Förderprogramme
dienen der finanziellen Unterstützung kultureller Institutionen und Projekte, soweit zugleich den jeweiligen
Zielen dieser Programme – z. B. der Förderung strukturschwacher Regionen – entsprochen wird. Von besondere
Bedeutung sind hier der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und der Europäische Sozialfonds
(ESF). Im Kulturfinanzbericht 2010 wird jedoch ausdrücklich darauf verwiesen, dass sich diese vielfältigen
Fördermaßnahmen nicht zufriedenstellend darstellen lassen. Nach Auffassung des Kulturfinanzberichtes ist
eine belastbare Quantifizierung der Höhe der EU-Fördermittel auf Ebene einzelner Mitgliedsstaaten nicht
möglich, da die vielfältigen Projektverflechtungen und das zum Teil politisch befürwortete Auftreten
multilateraler Konsortien als Antragssteller eine differenzierte Betrachtung für Mittel, die allein auf Deutschland
entfallen, nicht zulassen (STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER 2010).
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erweitert wurden.25 Gleichzeitig stellen neue Ansätze in der privat-kommerziellen und frei-
gemeinnützigen Kulturproduktion neue Anforderungen. Dies zeigt sich etwa in einer Diversifi-
zierung der Akteurs- und Beziehungsstrukturen in der Kulturlandschaft und der Entwicklung hin
zu einer pluralen und aktivierenden Kulturpolitik. Seit einigen Jahren geht es dabei nicht mehr
allein um die staatliche Förderung des kulturellen Lebens, zunehmend geht es auch um die Ein-
bindung privater Akteure in den Bereich der Kultur. So ist heute das Kultursponsoring – neben
dem traditionellen Mäzenatentum – zu einem wichtigen Teil der Kulturfinanzierung geworden.

Dies gilt nicht zuletzt für die Finanzierung großer Kultur-Events (GERLACH-MARCH 2010: 47ff.).

Kultur und Kulturgüter sind zu einem Wirtschaftsfaktor bisher ungeahnten Ausmaßes geworden,
wie überhaupt kulturelle Einrichtungen und Kulturangebote ein wichtiger Aspekt des Struktur-
wandels sind. Dies wirft auch die Frage nach der Finanzierung der kulturpolitischen Maßnah-
men und Projekte auf. Gerade die kommunale Kulturpolitik ist seit einigen Jahren in einer
schwierigen finanziellen Situation, obwohl gerade die Kommunen den Löwenanteil der Kultur-
ausgaben bestreiten. Deshalb geht es heute nicht mehr allein um die staatliche Förderung des
kulturellen Lebens, sondern auch um die zunehmende Einbindung privater Akteure in den Be-
reich der Kultur. Kulturelle Institutionen, Veranstaltungen und Projekte werden inzwischen in
wachsendem Umfang aus privaten Mitteln finanziert.26 Diese Entwicklung ist im Zusammenhang
mit den Veränderungen der öffentlichen und staatlichen Kulturpolitik zu sehen: In zunehmen-
dem Maß verzichten Bund, Länder und Gemeinden seit einigen Jahren auf die unmittelbare
Trägerschaftsverantwortung bei Kultureinrichtungen und Kulturprogrammen. Bei deren Institu-
tionalisierung werden häufig neue Trägerschaftsmodelle favorisiert, ohne dass sich die öffentli-
che Hand aus der Gewährleistungs- und Finanzierungsverantwortung zurückzieht.

Eine weitere Tendenz zeigt sich in einer stärkeren Betonung des bürgerschaftlichen Engagements
und der privaten Kunst- und Kulturförderung (WAGNER 2000; 2010). Dazu gehört auch die parti-
elle Herauslösung von Kultureinrichtungen aus den Bindungen des Haushalts- und öffentlichen
Dienstrechts und den staatlichen Verwaltungsstrukturen. Hinzu kommt die Übertragung von
Aufgaben auf zivilgesellschaftliche Institutionen (in der Regel Stiftungen oder Vereine). Gleich-

25 Vgl. dazu SCHEYTT (2005, 2008), ENQUETE-KOMMISSION (2007: 91ff.) sowie bereits vorher die Beiträge von
städtischen Kulturdezernenten aus dem Jahr 2000 (Nida-Rümelin, Oliver Scheytt und Peter Rose) in der
Zeitschrift Kulturpolitische Mitteilungen (Nr. 88, II/2000).

26 Vgl. dazu die Positionen des Arbeitskreises Kultursponsoring (http://www.kulturkreis.eu). Der AKS wurde auf
Initiative des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI 1996 in Köln ins Leben gerufen, um auf dem
weiten Feld des Kultursponsorings die bisherigen Erfahrungen der Wirtschaft zu bündeln und gemeinsame
Positionen für eine Partnerschaft von Kultur und Wirtschaft zu formulieren. In diesem Zusammenhang nehmen
auch die Kulturstiftungen eine wichtige Rolle ein, denen im Maße der Degression staatlicher Mittel für
kulturelle Zwecke neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Kulturförderung zuwachsen
(http://www.maecenata.de; http://www.stiftungen.org). Überblicke zur privaten Kulturförderung geben folgende
Texte: LEWINSKI-REUTER & LÜDDEMANN (2011), STRACHWITZ (2010), GERLACH-MARCH (2010: 47ff.), FOHRBECK und
WIESAND (1989b), FISCHER (1988), HEINZE (1999; 2003; 2008), BECHLER und WEIGEL (1995), HUMMEL (1995),
BRAUN, GALLUS und SCHEYTT (1996), STRACHWITZ und TOEPLER (1993), LITZEL u. a. (2003) und MAECENATA

INSTITUT (1999).
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zeitig sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Modelle der Partnerschaften zwischen öffentli-
chen Kulturinstitutionen und privaten Unternehmen entstanden.27 Angesichts der angespannten
öffentlichen Finanzen hat zudem die private Kulturförderung eine größere Bedeutung erhalten.
Sponsoring durch private Unternehmen spielt deshalb heute neben der staatlichen Kulturförde-
rung eine zunehmend wichtige Rolle. Damit können die Lücken, die aufgrund sinkender öffent-
licher Ausgaben entstanden sind, zu einem Teil geschlossen werden. Vorherrschend ist heute –
gleichwohl nicht unstrittig28 – die Auffassung, dass die Pflege des kulturellen Erbes und die
Förderung von Kunst und Kultur nicht nur eine staatliche Aufgabe ist, sondern durch das En-
gagement privat-kommerzieller und frei-gemeinnütziger Institutionen ergänzt werden sollte.
Wichtige Impulse in diese Richtung gehen dazu von den Reformen des Stiftungsrechts und des
Spendenrechts aus.29 Die Zahl der Stiftungen ist angestiegen und die in diesem sogenannten
„Dritten Sektor“ verfügbaren Mittel erhöhen sich stetig. Auch die Formen der privatwirtschaftli-
chen Beteiligung haben sich weiterentwickelt.30 Private Kulturförderung wird zudem durch eine
Vielzahl von Rahmenbedingungen beeinflusst. Dies betrifft rechtliche, institutionelle und steuer-
lich-fiskalische Regelungen (GRABER 1994).

Die private Kulturförderung zuverlässig in Zahlen darzustellen ist allerdings kaum möglich:
„Verlässliche Daten über die Kulturausgaben der Unternehmen und privaten Organisationen
ohne Erwerbszweck liegen nicht vor. In den Statistiken über die Ausgaben der privaten Haus-
halte wird grundsätzlich nicht zwischen Ausgaben für Kultur und anderen Ausgaben für Unter-
haltung und Freizeit unterschieden, so dass auch insoweit keine entsprechenden Informationen
bereitstehen.“ (BUNDESREGIERUNG 2000a: 5) Alle Angaben über die Ausgaben von Unternehmen
und privaten Organisationen für die Kultur und für Kulturgüter müssen deshalb mit großen Vor-
behalten betrachtet werden. Dabei müssen mehrere Formen der privaten Kulturfinanzierung
voneinander abgegrenzt werden. Die Unterscheidung ist sowohl inhaltlich wie auch rechtlich

27 Ein weiterer Bereich der Kulturförderung liegt im Corporate Citizenship (CC). So werden sowohl Räum-
lichkeiten, Finanzmittel, als auch Mitarbeiter zeitlich begrenzt zur Verfügung gestellt, um außerhalb des
Unternehmens liegende kulturelle Aufgaben zu übernehmen (HOMOLKA 2001; HABISCH 2003).

28 Dies zeigen nicht zuletzt die Debatten über das Sponsoring großer Kultur-Events („Festivalisierung“,
„Kommerzialisierung“, „Erlebnisgesellschaft“). Als kulturpolitisches Gegenstück zur Privatisierung und damit
Kommerzialisierung von Großveranstaltungen mit sogenanntem „Event“-Charakter wird dann häufig eine
stärkere Partizipation von mit Kunst und Kultur befassten Personen und Organisationen bei der Pro-
grammierung, Durchführung und schließlich bei der Auswertung der Erfahrungen von derartigen Projekten
gefordert (WILLNAUER 2000).

29 Ausführlich hierzu ENQUETE-KOMMISSION (2007: 157ff.).

30 Ein Modell dafür ist „Public Private Partnership“ (PPP), die freiwillige, projektbezogene Zusammenarbeit
zwischen öffentlichen und privaten Beteiligten (WAGNER und SIEVERS 1998). Mit solchen Private-Public-
Partnerships (PPP) können mehr Flexibilität, effektiveres Management und schnellere Kooperation erreicht
werden. Sie sind an das Haushaltsrecht, die Regelungen des öffentlichen Dienstes und andere Beteiligungsver-
fahren nur insoweit gebunden, wie es der jeweilige Gründungsvertrag vorsieht. Außerdem soll damit privates
Kapital mobilisiert werden, um den öffentlichen Kostenanteil zu senken. Öffentliche und private
Kulturförderung ist hier in ihrem komplementären Zusammenhang zu sehen: Die unterschiedlichen Formen der
privaten Kulturförderungen können jeweils mit staatlichen Geldern gekoppelt sein, beispielweise bei public
private partnerships oder bei matching funds in GB und USA (Kooperationen der öffentlichen Hand mit
privaten Geldgebern). Vgl. zum Zusammenwirken von staatlichen und privaten Zuwendungen bei der
Finanzierung von Kunst und Kultur GÖRSCH (2001: 183ff.), EBKER (2000: 139ff.), BECHLER und WEIGEL (1995:
130ff.).
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und steuerlich begründet, wobei die Überschneidungen vor allem in der praktischen Umsetzung
vielfältig sind: Zuwendungen bzw. Spenden aus privaten Haushalten und Unternehmen, Zu-
wendungen durch Stiftungen, wie auch Werbung mit Kultur sind zahlenmäßig nur schwer zu
erfassen. Deshalb kann nur von Schätzwerten ausgegangen werden. Nach einer Studie des
Maecenata-Instituts für die Enquete-Kommisson „Kultur in Deutschland“ des Deutschen Bundes-
tages beträgt die jährliche Gesamtsumme der privaten finanziellen Aufwendungen für Kunst und
Kultur zwischen 615 Mio. und 1,9 Mrd. Euro. Davon waren 70 bis 138 Mio. Euro Geldspenden
von Einzelpersonen, 111 bis 188 Mio. Euro Unternehmensspenden und 300 bis 1.400 Mio. Euro
Sponsoring-Gelder. Von Stiftungen kamen zudem 133 bis 160 Mio. Euro. Über die letzten Jahr-
zehnte betrachtet – wird in der Untersuchung festgestellt – hat es bei den Gesamtaufwendungen
lediglich geringfügige Steigerungen gegeben, wobei für den Bereich der Stiftungsmittel und der
Unternehmensbeiträge ein Wachstum diagnostiziert wird (Sprengel und Strachwitz 2008: 20); sie

bewegt sich damit zwischen 6 und 10 Prozent der öffentlichen Kulturfinanzierung (WAG-
NER 2010: 144).

2.4. Evaluation der öffentlich geförderten Einrichtungen

Vermehrt befassen sich Kultureinrichtungen wie Museen, Theater oder Opern sowie die kultur-
politische Institutionen sowie die Kulturschaffenden selbst mit der Definition und Messung von
Qualität sowie der Effektivität und Effizienz von Kulturarbeit. Die Möglichkeit zur Evaluation
der eigenen Leistungen folgt vielmehr der pragmatischen Nutzenphilosophie einer möglichst
positiven Innen- und Außendarstellung sowie Imagebildung zum Zwecke der Erfolgssteigerung.
Aus der Perspektive der staatlichen Akteure geht es außerdem um die Kontrolle der Kosten und
um die Gewährleistung einer effizienten und zieladäquaten Verwendung öffentlicher Gelder

(BEMMÉ 2011: 99ff.). Gerade angesichts der knappen Kassen des öffentlichen Sektors sehen sich
die Akteure der Kulturpolitik zunehmend veranlasst, die Leistungsfähigkeit der Kulturpolitik zu
überprüfen. Allerdings gibt es in Deutschland gegenwärtig keine einheitlichen Regelungen zur
Evaluation der institutionellen Förderung. Ebenso wenig existiert ein kontinuierlicher Einsatz
von gezielten Evaluationen. Gerade im Hinblick auf die Institutionen des Kultursektors gibt es
nur vereinzelt Beispiele einer umfassend durchgeführten Evaluation.31 Zumeist blieb es bei Ab-
sichtserklärungen - wie etwa im Bereich der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik - oder die
Überprüfung der kulturpolitischen Leistungserstellung wurde von den betroffen Institutionen im
Wesentlichen selbst ausgeführt. Die Wichtigkeit des Themas Evaluation in der Kulturpolitik
wird aber angesichts mittel- und langfristig sinkender oder im besten Fall stagnierender
Kulturbudgets immer stärker diskutiert und eingefordert. Immer mehr Länder und Städte haben
klare Controlling-Systeme auch für die staatlich subventionierten Kulturinstitutionen entwickelt
und versuchen durch Quartalsgespräche die Entwicklung der Institutionen kontinuierlich und
regelmäßig zu steuern. Neben diesen rein quantitativen Berichten wird immer häufiger auch
versucht, qualitative Instrumente mit einzusetzen (BIRNKRAUT 2010: 31ff.).

31 Genannt werden können etwa die verschiedenen Enquete-Kommissionen, die im Bereich der Kultur tätig
wurden (BIRNKRAUT 2010: 34f.).
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3. Kulturförderung und Kulturfinanzierung in ausgewählten Ländern der Europäischen
Union

Im internationalen Vergleich bestehen zum Teil beträchtliche Unterschiede im Hinblick auf die
Träger der Kulturförderung, die Förderstrukturen und auch die jeweiligen Volumina der Unter-
stützungsmaßnahmen. Die Divergenzen beziehen sich nicht allein auf die Höhe der Mittel für
Kultur, sondern auch auf die institutionellen und rechtlichen Grundlagen der Kulturfinanzie-
rung. Will man die Systeme der Kulturförderung für verschiedene Staaten miteinander verglei-
chen, so müssen die unterschiedlichen, historisch gewachsenen Formen der Kulturproduktion
und -distribution im Rahmen der jeweiligen gesellschaftlichen Zielsetzungen und Wertvorstel-
lungen berücksichtigt werden (HEINRICHS 1997: 73ff.). Auf der Ebene der staatlichen Steuerungs-
prinzipien bewegt sich die Kulturförderung zwischen Staatsintervention (wie beispielsweise in
den skandinavischen Ländern, Frankreich oder Deutschland) und Marktorientierung (wie etwa in
den angelsächsischen Ländern). Die staatliche Kulturförderung dominiert beispielsweise in
Deutschland, Schweden und Frankreich, während in Großbritannien und in den USA jene In-
strumente im Vordergrund stehen, die die private Kulturförderung von Mäzenen, Stiftern und
Sponsoren anregen. Im internationalen Raum haben sich dementsprechend unterschiedliche
Modi der Kulturförderung herausgebildet. So unterscheidet VON BEYME (1998; 2002) drei wesent-
liche Modelle der Kunstförderung:32

– Das zentralistische Modell unter Regie eines Kulturministeriums und in dem der Staat
auch starke inhaltliche Vorgaben macht (z. B. Frankreich).

– Das subzentralistische, para-staatliche Modell, in dem der Staat über relativ autonome
Fonds (Skandinavien, Niederlande) oder über Arts Council (Großbritannien, Common-
wealth-Staaten, auch USA) finanzielle Hilfe leistet, ohne sich inhaltlich stark in die Kultur-
politik einzumischen. Nur ein Teil der öffentlichen Mittel sind für bestimmte kulturelle
Aufgaben von vornherein vorgesehen.

– Das föderalistische Modell, dezentral aus öffentlichen Mitteln finanziert und durch öffent-
liche und private Körperschaften umgesetzt (Schweiz, Bundesrepublik Deutschland). In
diesem Modell existieren teilweise auch relativ starke zentrale Vorgaben (Österreich, Ka-
nada).33

Die jeweilige Praxis der Kulturförderung ist auch heute noch stark von den früheren (vordemo-
kratischen) Entwicklungen der Nationalstaaten geprägt. Die angelsächsischen Länder kannten
keine Tradition, in der sich die Hofpatronage schrittweise in staatliche Kulturpolitik veränderte

32 Vgl. ähnliche Typologien bei FOHRBECK (1971) und CUMMINGS und KATZ (1987); vgl. auch KLAMER (2006),
SCHULZ (2007) sowie HEINRICHS (1997), die ebenfalls in vergleichender Perspektive die Kulturfördersysteme
verschiedener Länder analysieren. Weitere Informationen zu den Fördergrundlagen in vergleichender
Perspektive finden sich in ZIMMER und TOEPLER (1999), SCHUSTER (1985), O'HAGAN (1998), MULCAHY (2000), im
„Compendium Cultural Policies in Europe“ (www.culturalpolicies.net) und bei Culturelink Network mit
Informationen zur Kulturpolitik vieler UNESCO-Mitgliedsländer (http://www.culturelink.org); als Überblick
vgl. umfassend auch HOFECKER und TSCHMUCK (2003). Informationen finden sich auch auf der UNESCO-
Plattform unter http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/europe-and-north-america.

33 Vgl. dazu insbesondere HOFECKER, SÖNDERMANN und WIESAND (1994), die die Kulturfinanzierung in föderalen
Staaten untersuchen (Deutschland, Schweiz, Österreich, Kanada, USA, Australien).
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(wie etwa in Frankreich oder Österreich). Auch wenn Europa sich auf einen gemeinsamen kultu-
rellen Kanon bezieht, ist die Kulturpolitik in den einzelnen europäischen Staaten auch heute
noch sehr unterschiedlich verankert. Auch die Finanzierung der Kulturpolitik bleibt weitgehend
in diese relativ stabilen Staats- und Verwaltungsstrukturen eingebunden. Die unterschiedlichen
Strukturen und Traditionen machen es freilich außerordentlich schwierig, die Ausgaben für die
Kultur in verlässlicher Weise international vergleichend zu ermitteln und darzustellen. Da die
Systematik der Kulturbudgets von Land zu Land variiert, lassen sich die Schwerpunkte nur grob
vergleichen.

Wie in Deutschland und Österreich fällt etwa in der Schweiz die Kulturförderung in den Ve-
rantwortungsbereich unterer staatlicher Ebenen (Kulturhoheit der Kantone und Gemeinden).
Während diese meist seit langem schon über rechtliche Grundlagen verfügen, ist die Kulturförde-
rung erst seit 1999 in der Verfassung verankert: Mit dem Artikel 69 der Bundesverfassung wurde
auch eine Zuständigkeit des Bundes auf der gesamtschweizerischen Ebene festgelegt. Die Kultur-
politik wurde damit fester Bestandteil der Bundespolitik. Diese beiden zentralen Elemente der
Schweizer Kulturpolitik sind Föderalismus und doppelte Subsidiarität. Vom Föderalismus ver-
spricht man sich Effizienzgewinne durch die Delegation von Aufgaben und Kompetenzen auf
lokale oder regionale Gebietskörperschaften. Unter der doppelten Subsidiarität wird ein Förder-
prinzip verstanden, wonach die öffentliche Hand erst dann eingreift, wenn die privaten Mittel
nicht ausreichen. Das Engagement mit öffentlichen Mitteln erfolgt grundsätzlich von unten nach
oben. Der Kanton springt ein, wenn die Gemeinde es aus eigener Kraft nicht schafft, und der
Bund kommt zum Tragen, wenn die Kantone ihn brauchen.34

Ein besonderer Fall liberaler Kulturpolitik existiert in den USA. Ein wichtiger Faktor der Förde-
rung von Kunst und Kultur in den USA sind hier die Spenden privater Sponsoren und Mäzene
(Schulz 2007: 248ff.). Ein entscheidender Unterschied zwischen dem amerikanischen System der
Kulturförderung und der Praxis in Europa liegt nicht so sehr bei der Mittelaufbringung, sondern
im Entscheidungsmechanismus zur Verteilung der Förderbeträge.35 Im europäischen Modell zur
Förderung von Kunst und Kultur kommen die Förderungsmittel fast ausschließlich aus öffentli-
chen Haushalten. Aber auch im amerikanischen Modell kommen die Mittel mehrheitlich aus
öffentlichen Haushalten. Ein wesentlicher Grund liegt im Bedeutungsgewinn kultureller Aktivi-
täten auf lokaler Ebene, wobei hier mit einem traditionell hohen Mittelanteil öffentlicher Kassen
finanziert wird. Während in den USA die Mittel für Kunst und Kultur auf Bundesebene in den
letzten Jahren stark zurückgegangen sind, stiegen sie auf der Ebene der Staaten und auf lokaler
Ebene kontinuierlich an. 1997 wurde von lokalen Haushalten etwa der siebenfache Betrag der
Budgetmittel des Bundes für die „National Endowment for the Arts“ (NEA)36 ausgegeben. Die

34 Vgl. dazu SINGER (2009) und SCHULZ (2007: 222ff.). Eine Übersicht der Zuständigkeiten in der
Kulturförderpolitik findet sich auf der Homepage der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia (http://www.pro-
helvetia.ch).

35 Zur Kulturförderung in den USA vgl. etwa SCHÖLZIG (2007), aber auch in historischer Perspektive NETZER (1978),
ARTS COUNCIL OF ENGLAND (1998), ARTS COUNCIL OF IRELAND (2000). Zur privaten Kulturförderung vgl. die
Website von Foundation Center (www.fdncenter.org) und Giving USA; Informationen sind abrufbar unter
http://www.aafrc.org/pdfs/giving_usa_charts.pdf [Stand 15.07.2011].

36 In den Vereinigten Staaten existiert kein separates Kulturministerium auf Bundesebene, ein funktionales
Äquivalent ist seit 1965 die „National Endowment for the Arts“, eine Bundesstiftung zur Förderung von Kunst
und Kultur (www.nea.gov).
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Einnahmen der Local Arts Associations (LAA's) selbst stammten 1997 zu rund 50 Prozent direkt
aus öffentlichen Zuschüssen (MULCAHY 1999). Die Mittel aus öffentlichen Budgets sind in den
USA aber nicht nur wegen ihrer Größenordnung, sondern auch wegen ihres funktionalen Zu-
sammenhanges innerhalb des Förderungssystems von Bedeutung. Die dynamische Entwicklung
im Bereich des öffentlichen Förderungsengagements hat nachhaltig zur Stimulierung privaten
Engagements beigetragen (NETZER 1978: 60; RUSHTON 2008).37 Der Trend bei allen amerikani-
schen Kultureinrichtungen, zu denen maßgeblich auch die Universitäten zählen, geht indes zu-
nehmend weg von einer ausschließlichen Patronage von Privatleuten hin zu einer Mischung aus
Stiftungskapital, zweckgebundenen Regierungsmitteln, Fundraising, Mitgliederwerbung und -
bindung, Eintrittsgeldern und Verkauf von Souvenirs und Spezialliteratur in besonderen Shops
(LÜDERS 2005; SCHÖLZIG 2007: 141ff.).38

Die andere Seite des Kontinuums bildet Frankreich: Die französische Kulturverwaltung gilt als
die zentralistischste in Europa (SCHULZ 2007: 207ff.). Das französische Kulturministerium ver-
fügt traditionell über einen sehr großen Personalstand und besitzt für jede Kultursparte eine ei-
gene Abteilung. Seit den 80er-Jahren gibt es jedoch auch hier Bestrebungen, die Verwaltung kul-
tureller Einrichtungen zu dezentralisieren. Die lokalen Verwaltungseinheiten zur Kultur-
förderung (DRACs) bilden das Bindeglied zwischen Ministerium und Gebietskörperschaften. Sie
verwalten und verteilen die zentralen Zuwendungen und beraten die Gemeinden in Fragen der
Kulturpolitik. Frankreich, bislang auch auf dem Feld Kultur traditionell zentralistisch geprägt,
erfuhr in den vergangenen Jahren eine Dezentralisierung, allerdings ist das Kulturministerium
mit der nachgeordneten öffentlichen Kulturverwaltung nach wie vor der wesentliche Entschei-
dungsträger. Diesen Zentralismus haben auch die Dezentralisierungsgesetze von 1982/83 nicht
grundsätzlich beseitigt. Die Dezentralisierung wurde dabei auch kulturpolitisch begründet:
Durch eine Verlagerung von Kulturaktivitäten auf die regionale und später auch lokale Ebene
sollte der kulturellen Vielfalt Rechnung getragen werden (GROßE und LÜDER 1996) Zwar wurden
auch die Kompetenzen der Kommunen erweitert, doch zu einer der deutschen kommunalen
Selbstverwaltung vergleichbaren Situation kam es nicht (HEINRICHS 1997: 82f). Die Dezentralisie-
rung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht Freiräume schafft, sondern in einem vom Zent-
rum kontrollierten top-down-Prozess auf die unteren Ebenen delegiert wird. Die staatlichen Kul-
turaufgaben werden auf der regionalen und lokalen Ebene durch vertragliche Vereinbarungen
festgelegt und gleichzeitig werden hierfür Finanzmittel vom Zentralstaat zur Verfügung gestellt.39

Auch das System der Kulturfinanzierung hat dadurch eine Wandlung erfahren. Zwar dominiert
nach wie vor der Staat in einem starken und weit verästetelten Kulturministerium, jedoch haben

37 Zu den steuerlichen Vergünstigungen des Kultursektors vgl. ERNST & YOUNG (2010), SCHUSTER (1986; 2006),
KLAMER u. a. (2006) sowie COWEN (2006).

38 Zu berücksichtigen sind hier freilich die unterschiedlichen Abgrenzungen des Kultursektors. Zumeist werden
bei Vergleichen nur die Mittel der „National Endowment for the Arts“ als Ausgaben herangezogen, während für
die europäischen Daten oft die gesamten öffentlichen Beträge herangezogen werden. Die Mittel der NEA stehen
in den USA jedoch nur für 10 Prozent der Mittel, die in den USA aus dem Bundesbudget direkt den kulturellen
Institutionen und Projekten zur Verfügung stehen; vgl. dazu einen Überblick unter
http://www.nea.gov/pub/2011-NEA-Guide.pdf [Stand 15.07.2011].

39 Ein wichtiges Element der Kulturförderung ist die seit langem bestehende staatliche Unterstützung für Künstler,
die der Arbeitslosenversicherung etwa 800 Mio. Euro jährlich aufbürdet. Eine geplante Kürzung dieser
Unterstützungsleistung war die Ursache für die Streiks von Mitarbeitern des Kultursektors im Sommer 2003
(FAZ 30. 8. 03: 33).
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sich durch die Dezentralisierungsgesetze und durch neue Kulturförderungsgesetze neue Struk-
turen der Kunst- und Kulturförderung gebildet (ebd.: 90ff.).40

Auch wenn Europa sich inzwischen auf einen gemeinsamen kulturellen Kanon bezieht, folgt die
Kulturpolitik in den einzelnen europäischen Staaten immer noch den nationalstaatlichen Tradi-
tionen, die sich über einen langen Zeitraum etabliert haben. Gerade diese jeweils spezifischen
Strukturen und Traditionen machen es außerordentlich schwierig, die Entscheidungsstrukturen,
aber auch die Finanzierungsmodi in verlässlicher Weise international vergleichend zu ermitteln
und darzustellen. Da die Systematik der Kulturbudgets von Land zu Land variiert, lassen sich die
jeweiligen Schwerpunkte nur grob vergleichen. Die Unterschiede beziehen sich zum einen auf
die Reichweite und Definition des unterlegten Kulturbegriffes, auf die Erfassung der Zahlungs-
ströme und auf die Abgrenzung der verschiedenen Staatsebenen und Staatsbereiche. Diese Ein-
schränkung vorangestellt, werden im Folgenden die Kulturfördersysteme verschiedener Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union überprüft und im Hinblick auf die institutionellen Struktu-
ren, die Finanzierungsformen und die dargestellt.

3.1. Finnland

Finnland gehört mit Abstrichen zu den nordischen Wohlfahrtsstaaten, die traditionell dem Prin-
zip der öffentlichen Vorsorge im kulturellen Bereich verpflichtet sind. Finnland legt demenspre-
chend großen Wert auf den allgemeinen Zugang zu kulturellen Einrichtungen und auf den
Schutz der Autonomie der Kunst und der Künstler. Kulturelle Demokratie und kulturelle Demo-
kratisierung sind die Schlüsselelemente der kulturpolitischen Governance. Zwar ist Kulturförde-
rung und Kulturverwaltung grundsätzlich zentralstaatlich ausgerichtet, gleichwohl tragen die
Gemeinden einen erheblichen Anteil zur Kulturförderung bei (z.B. Bibliotheken, Musikschulen,
Kulturzentren usw.). Gerade in den letzten Jahren hat die Dezentralisation eine besondere Beto-
nung erfahren. Die Autonomie der Kommunen, die traditionell den größten Teil der Kulturaus-
gaben getragen haben (ca. 60 Prozent), erhielten in diesem Zug eine größere Autonomie.41 Im
Unterschied etwa zu Deutschland spielen die regionalen Einheiten, die ohnehin keine eigenstän-
dige Staatlichkeit besitzen, in der Kulturpolitik eine weitaus geringere Rolle.42 Insofern folgt die
finnische Kulturpolitik prinzipiell dem Modell der horizontalen und vertikalen Dezentralisation
und einem relativ regierungsfernen System der Implementation. Die horizontale Dezentralisation
kann - wie auch in anderen Politikfeldern auch - als korporatistisch verfasst angesehen werden.
Die Verbände von Künstlern und anderen Kulturschaffenden spielen dabei eine zentrale Rolle
nicht nur in der Politikformulierung und -implementation, sondern auch im Hinblick auf die

40 Vgl. hierzu auch AHEARNE (2010) sowie ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (2002: 20ff.). Zur
privaten Kulturförderung vgl. außerdem SAUVANET (1999).

41 Umfangreiche Informationen hierzu finden sich in den Länderberichten der OECD unter
http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873360_1_1_1_1_1,00.html [Stand 15.07.2011].

42 Vgl. dazu ausführlich zum Kulturpolitikmodell Finnlands und zu den einzelnen Aspekten der
Kulturförderpolitik insbesondere MITCHELL & HEISKANEN (2008); das Dokument findet sich in Auszügen in
Anlage 1.
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Förderung von Projekten und die Vergabe von Stipendien und Preisen. Die vertikale Dezentrali-
sation bewegt sich dabei um die Achse der Zentralregierung in Helsinki und der kommunalen
Selbstverwaltung. Die zentralstaatliche Ebene ist dabei nicht nur verantwortlich für die nationa-
len Kunst- und Kulturinstitutionen, sondern auch für die finanzielle Unterstützung der regiona-
len und lokalen Kultureinrichtungen.43

Das finnische Modell der Kulturpolitik weist daneben weitere spezifische Eigenschaften auf. Dies
ist zunächst die fast ausschließliche öffentliche Förderung der Kultur, die zudem weitgehend auf
öffentliche Einrichtungen ausgerichtet ist. Die Förderung beruht auf rechtlichen Festlegungen,
die eine stabile und auf Dauer berechenbare Struktur der Förderleistungen ermöglicht. Dies be-
deutet auch, dass Änderungen des Fördersystems einer parlamentarischen Entscheidung bedür-
fen. Allerdings zeigte sich in jüngerer Zeit eine Tendenz zur Entstaatlichung, die diese strikten
gesetzlichen Vorgaben relativierten. Die Fördermaßnahmen sind nun im stärkerem Maß abhängig
von sogenannten „Performance Contracts“: Dies bedeutet, dass die kulturelle Leistungserstellung
durch Evaluationsmaßnahmen entlang der Kriterien von Effizienz, Effektivität und Kostenkon-
trolle überprüft werden. Die Folge ist eine größere Wettbewerbsorientierung, die sich auch darin
äußert, dass die öffentlichen Kulturverwaltungen ihre Dienstleistungen zunehmend in private
Hände geben (outsourcing). Die weitere Besonderheit ist die zentrale Rolle der staatlichen Lotte-
rie für die Finanzierung von Kunst und Kultur (Veikkaus Ltd.). Hinzu kommt drittens eine relativ
geringe Stärke der regionalen und lokalen Selbstverwaltung, die sich auch auf das Gebiet von
Kunst und Kultur auswirkt. Dieser Mangel wurde im Kulturbereich durch die Schaffung eines
nationalen Systems der Arts Councils kompensiert, das nach und nach auch auf die regionale
Ebene ausgedehnt wurde (Arts Council of Finland). Dieser umfasst den Zentralrat für Kunst-
förderung, der Projektzuschüsse bereitstellt, und neun weitere Räte, die Finanzhilfen für Künstler
verschiedener Kunstrichtungen vergeben. Diese Struktur wird durch 13 regionale Kunsträte er-
gänzt, die Berufs - und Laienkünstler und ihre weitere Entwicklung auf regionaler Ebene för-
dern.44

Die wichtigsten kulturpolitischen Entscheidungen fallen - auf der Grundlage rechtlicher Rege-
lungen und parlamentarischer Entscheidungen - im finnischen Bildungsministerium, das auch
für die Kultur zuständig ist. Hierzu gehören die Arbeitsbereiche Kultur, Sport, Jugend, Urheber-
recht, Studentenförderung und kirchliche Angelegenheiten. Innerhalb des kulturpolitischen
Zweigs des Ministeriums werden diese Aufgaben von der Sektion für Kultur und Medien und der
Sektion für Kunst und Kulturerbe wahrgenommen.45 Wesentliche Ziele sind die Förderung der
Kreativität, der kulturellen Vielfalt und Gerechtigkeit. Gleichzeitig sollen kulturelle Zugangs-
und Partizipationsrechte (Inklusionsrechte) für allen Menschen verwirklicht werden. Ein
weiteres Ziel ist, die finanzielle Grundlage für Kunst und Kultur dauerhaft zu sichern.46

Der größte Teil der kulturpolitischen Maßnahmen wird vom Bildungsministerium und den loka-
len Gebietskörperschaften finanziert. Das Gesamtbudget des Bildungsministeriums macht über

43 Vgl. zu den finnischen Institutionen im kulturpolitischen Bereich http://www.cupore.fi/links.php.

44 Vgl. http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi [Stand 15.07.2011].

45 Vgl. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/?lang=en [Stand 15.07.2011].

46 Vgl. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuurin_hallinto_ja_toimijat/?lang=en [Stand 15.07.2011].
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15 Prozent des Staatshaushaltes aus. Damit ist das Bildungsministerium das drittgrößte nach dem
Ministerium für Soziales und Gesundheit und dem Finanzministerium. Im Jahr 2003 belief sich
sein Haushalt auf 5,9 Mrd. Euro. Die Finanzierung der allgemeinen und beruflichen Bildung, der
Forschung und kultureller Aktivitäten und Einrichtungen erfolgt jedoch nicht allein über diese
Haushaltsmittel, sondern auch durch lokale Gebietskörperschaften, den Privatsektor und die Kul-
turausgaben der Bürger. Im Haushalt des Ministeriums sind Mittel in Höhe von etwa 400 Mio.
Euro aus dem Toto- und Lotteriewesen enthalten. In diesem Sinn führt die staatliche Lotterie
Veikkaus Ltd. ihre Erträge an das Ministerium ab, das 55 Prozent davon für den Bereich Kunst,
21 Prozent für den Sport, 19 Prozent für die Forschung und 5 Prozent für die Jugendarbeit zur
Verfügung stellt. Die für die Kultur verwendeten Mittel werden zur Förderung von Theatern, kul-
turellen Veranstaltungen, Museen, Musik und Kunstinstituten, Kinos und Orchestern eingesetzt.
Weitgehend einmalig in Europa ist das finnischen Stipendiensystem für Künstler, in dessen
Rahmen sowohl kurzfristige Stipendien für junge Kulturschaffende als auch langfristige Unter-
stützungen (bis zu 15 Jahre) für anerkannte Künstler vergeben werden. Umfangreiche Förderun-
gen erhalten finnische Künstler auch für die Anschaffung von Material und Ausrüstung. Gemes-
sen an Abgrenzung des Kultursektors nach der EUROSTAT-Definition wird der größte Teil der
Kulturausgaben durch die Zentralregierung aufgebracht (vgl. Tabelle), mit einer etwas engeren
Definition, nach der u. a. Archive und wissenschaftliche Büchereien unberücksichtigt bleiben,
teilen sich die Kulturausgaben etwa hälftig zwischen Zentralregierung undkommunaler Ebene. In
der breiten Abgrenzung umfassen die jährlichen Ausgaben für den Kultursektor insgesamt etwa
800 Mio. Euro, dies sind etwa 0,56 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.47

Tabelle 1: Öffentliche Kulturausgaben (2001/2005)

Quelle: MITCHELL & HEISKANEN (2008: 59)

Die Finanzierung von Kunst und Kultur wird inzwischen ergänzt durch die Kulturförderung der
Europäischen Union. Dies betrifft nicht nur die Maßnahmen aus den genuinen Kulturförder-
programmen der EU (insbesondere das Programm Kultur 2007-2013), sondern in weitaus stärke-
rem Umfang die Förderungen von lokalen und regionalen Projekten im Rahmen der Struktur-
fonds oder etwa den Programmen Phare und Tacis. Diese Fördermaßnahmen verstärkten den
Trend zu kulturpolitischen Dezentralisation, da diese Art der Kulturfinanzierung vornehmlich

47 Vgl. MITCHELL & HEISKANEN (2008: 59ff.).
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auf lokalen und regionalen kulturpolitische Entscheidungsprozessen gründet. Die EU-basierte
Finanzierung und das konzertierte Management der regionalen und lokalen Projekte durch ver-
schiedenen Ministerien, regionalen und lokalen Entscheidungsträgern schuf auch im Bereich der
kulturpolitischen Governance ein System relativ lose verbundener Netzwerke. Demgegenüber
sind die Unterstützungsleistungen des Privatsektors (Sponsoring) im Bereich der Kultur verhält-
nismäßig schwach ausgebildet. Sie betrifft vornehmlich größere Unternehmen wie etwa Banken
und Versicherungen.48

3.2. Schweden

Die schwedische Kulturpolitik folgt der vorherrschenden Selbstbild von einem kleinen, demo-
kratischen und erfolgreichen Wohlfahrtstaates. Das schwedische Model der wohlfahrtstaatlichen
Politik beruht traditionell auf einer deutlichen Orientierung an sozialer Gleichheit und einer
korporatistischen Konzertierung der zentralen politischen Entscheidungsprozesse. Dabei verfügt
Schweden zugleich über einen umfangreichen öffentlichen Sektor. Fast alle öffentlichen Ausga-
ben werden über das Steuersystem finanziert, was mit einer außerordentlich hohen Steuerquote
verbunden ist. Schweden ist politisch zwar ein unitaristisches Land, die Finanzverfassung ist
aber – ähnlich wie in Dänemark – vergleichsweise stark dezentralisiert.49 Die Kommunen haben
eigene, verfassungsrechtlich verbriefte Rechte bei der Besteuerung - insbesondere bei der kom-
munalen Einkommensteuer - und erhalten zudem Transfers von der Zentralregierung, nicht zu-
letzt zum Ausgleich von Mehrwertsteuerzahlungen. Der schwedische Wohlfahrtsstaat geriet je-
doch in immer größere Finanzierungsschwierigkeiten. Auslöser dafür war, dass der weltweite
Wirtschaftsabschwung Anfang der 1990er mit internen Problemen der schwedischen Ökonomie
zusammentraf. So war etwa die Wirtschaft überhitzt, die Haushalte und Unternehmen hoch ver-
schuldet. Die darauf folgenden Konsolidierungsmaßnahmen waren eingebettet in umfangreiche
Reformen des Wohlfahrtssystems mit dem Ziel einer Stärkung der Eigenverantwortung der Bür-
ger.50 Die Bereitstellung öffentlicher Leistungen wurde teilweise vom öffentlichen auf den priva-
ten Bereich verlagert, gleichzeitig wurden Wettbewerbs- und Zugangsbeschränkungen im
Unternehmenssektor abgebaut. Eine weitere Veränderung betraf das Verhältnis zwischen Zent-
ralregierung und Kommunen. Die Folge war außerdem eine stärkere finanzielle Eigenverantwor-
tung der kommunalen Ebene. Damit lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die schwedi-
sche Regierung verschiedene Reformen auf institutioneller Ebene und auf der Ebene des Budget-

48 Vgl. dazu insbesondere die Zusammenfassung einer Studie zum Sponsoring („Company support for the arts and
culture in Finland in 2008 and changes in the support 1999–2008“), abrufbar unter
http://edmund.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciEDM_Download_Submit&lngDoc_id=3158&strF
ile_nam=TY+tilastotietoa+40+10+sum.pdf [Stand 15.07.2011].

49 Schweden besitzt trotz administrativer Zergliederung in 24 Landstings (Provinziallandtage) mit 289 Kommuner
(Gemeinden) eine deutliche zentralstaatliche Ausrichtung. Dies gilt nicht nur für politischen
Entscheidungsprozesse, ersichtlich wird dies ebenso beim Anteil der Kommunen und Regionen an den
Einnahmen und Ausgaben (WAGSCHAL; WENZELBURGER 2008: 81).

50 Umfangreiche Informationen hierzu finden sich in den Länderberichten der OECD unter
http://www.oecd.org/findDocument/0,3770,en_33873108_33873822_1_119663_1_1_1,00.html [Stand
15.07.2011].
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prozesses umsetzte, um die Budgetdisziplin zu stärken und die öffentlichen Finanzen zu konso-
lidieren. Eine Konstante der schwedischen Verwaltungsstruktur blieb jedoch erhalten. Sie betrifft
die traditionelle Form der Aufgabenverlagerung von den verschiedenen Ministerien auf spezifi-
sche Fachgremien, Zentralbehörden oder auf die Ebene der Regionen und Kommunen. Auf der
Ebene der Zentralregierung werden zwar die maßgeblichen politischen Entscheidungen getroffen
und die grundlegenden Ziele festgelegt. Deren Umsetzung ist jedoch dezentral organisiert. Mit
den Reformen der neunziger Jahre wurde damit auch die finanzielle Eigenständigkeit des kom-
munalen Sektors gestärkt. Die Kommunen haben eigene, verfassungsrechtlich verbriefte Rechte
bei der Besteuerung (insbesondere die kommunale Einkommensteuer) und erhalten zudem
Transfers von der Zentralregierung, so etwa zum Ausgleich von Mehrwertsteuerzahlungen
(WAGSCHAL; WENZELBURGER 2008: 79ff.).

Kultur gilt als eine wesentliche Bedingung für das Funktionieren des Gemeinwesens angesehen,
sie gilt als eine zentrale Ressource der individuellen Entwicklung, aber auch der langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft. Auffällig ist in diesem Zusammenhang ein weitgehender gesell-
schaftlicher Konsens, der nur mit einem geringen Maß an politischem Konflikt verbunden ist.
Wie auch in den anderen nordischen Staaten, betont das schwedische Modell der Kulturpolitik
die Prinzipien der Partizipation und der selbstbestimmten persönlichen Entwicklung im Rahmen
eines gesellschaftlichen Kollektivs. Nach den Grundlinien der Kulturpolitik im hochentwickelten
schwedischen Sozialstaat hat die öffentliche Hand die Aufgabe, allen Bürgern neben wirtschaftli-
cher Sicherheit und sozialer Geborgenheit auch ein kulturelles Umfeld von hoher Qualität anzu-
bieten und eine breite Partizipation zu gewährleisten. Die Kulturpolitik wird deshalb auch als ein
Mittel der gesellschaftlichen Erziehung eingesetzt. Besondere Bedeutung wird dabei der Entwick-
lung der ländlichen Gebiete, vor allem des dünnbesiedelten Nordens, beigemessen. Hier ist die
Kulturpolitik auch ein - allerdings nur mit mäßigem Erfolg eingesetztes - Instrument, um die Ab-
wanderung zu verhindern (SCHULZ 2007: 210ff.).

Mit den Reformschritten der neunziger Jahre begann Schweden zugleich auch die Kulturpolitik
neu zu ordnen und die Kulturförderung umzugestalten. Im Jahr 1996 folgte ein Reichstagsbe-
schluss, auf dessen Grundlage die Kulturpolitik auf den unterschiedlichen staatlichen Ebenen an
einheitlichen nationalen Zielen ausgerichtet wurde. Regionale und lokale Kulturinstitutionen
sollten gestärkt werden, gleichzeitig wurden neue Medien und Informationstechniken stärker in
die Kulturpolitik und das kulturelle Leben einbezogen (HARDING 2008). Im Hinblick auf die Ge-
staltung und Regulierung der Kulturpolitik zeigt sich dies in einem komplexen Gebilde von In-
teraktionen zwischen Markt, Zivilgesellschaft, unternehmerischer Aktivität und der Selbst-
organisation des Kultursektors, wobei insbesondere Kulturverbände eine große Rolle spielen.
Lange Zeit war das Grundmuster beschränkt auf die Kooperationsbeziehungen zwischen staatli-
chen Instanzen und den Organisationen des Kultursektors, die eine deutliche Distanz gegenüber
marktlich organisierter Kultur und privatwirtschaftlichem Sponsoring aufwiesen. Dieses Grund-
muster hat sich in den letzten Jahren stärker aufgefächert: Marktprozesse und unternehmerische
Prinzipien sind heute unverzichtbare Element des kulturpolitischen Instrumentariums in
Schweden. Damit haben sich auch die Schwerpunkte zugunsten der lokalen und regionalen
Ebene verschoben. Dadurch ist ein komplexes Modell der schwedischen Kulturpolitik entstan-
den, das - mit Blick auf die administrativen Strukturen und die Kulturfinanzierung - deutlich auf
die staatliche Ebene der Ministerialverwaltung ausgerichtet ist, gleichzeitig aber - was die
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Kulturorganisationen anbelangt - durch das verfassungsmäßig verankerte Prinzip der Unabhän-
gigkeit und Staatsferne geprägt ist. Hinzu kommt der traditionell verwurzelte Respekt gegenüber
der Autonomie der Kunst und der künstlerischen Produktion.51

Die wichtigste Instanz der schwedischen Kulturverwaltung ist - neben dem Kulturministerium -
der staatliche Kulturrat, der für die Umsetzung der vom Parlament und der Regierung festge-
schriebenen Richtlinien und für die Verteilung der Gelder verantwortlich ist.52 Charakteristisch
für die schwedische Kulturförderung ist eine Kombination von hohen staatlichen Aufwendungen
mit einem sehr geringen bürokratischen Aufwand. Großer Wert wird dabei nicht nur auf die För-
derung der Kultureinrichtungen gelegt, auch die Kulturschaffenden selbst können mit hohen Sti-
pendien rechnen.53 Eine Besonderheit ist dabei die direkte Förderung von Künstlern. So dienen
etwa sogenannte Künstlerehrengehälter vor allem der sozialen Absicherung von Kunstschaffen-
den (SCHULZ 2007: 217f.).54 Neben der Finanzierung durch die Regierung über den Kulturrat wer-
den staatliche Mittel auch durch andere Gremien vergeben, so etwa durch die Foundation Cul-
ture for the Future (framtidenskultur)55 oder das National Heritage Board
(Riksantikvarieämbetet).56

Insgesamt wurden im Jahr 2009 etwa 55 Prozent der schwedischen Kulturausgaben im Umfang
von etwa 23 Mrd. Schwedischen Kronen (ca. 2,2 Mrd. Euro) von den Regionen und den Gemein-
den getragen, die über ihre Kulturpolitik weitgehend autonom entscheiden können (vgl. Tabelle).
Damit unterscheidet sich die schwedische Kulturfinanzierung deutlich vom deutschen Modell,
wo Länder und Gemeinden einen sehr viel höheren Anteil an der Kulturförderung tragen. Die
Struktur der Kulturfinanzierung ähnelt in dieser Hinsicht eher dem französischen Modell.
Ebenso wie in Frankreich werden die kulturpolitischen Aufgaben von der Zentralregierung weit-
gehend vorgegeben. Die Kommunen und Regionen entscheiden lediglich (auch nach den Re-
formprozessen) über die Art und Weise der Aufgabenerfüllung. Während die zentralstaatlichen
Finanzströme vor allem in den Theaterbereich fließen, konzentriert sich die kommunale Kultur-
förderung auf die Finanzierung von Bibliotheken, Musik(hoch)schulen, aber auch auf die Förde-
rung der Künstler.

Tabelle 2: Aufteilung der Kulturfinanzierung auf die staatlichen Ebenen

51 Vgl. dazu ausführlich HARDING (2008: 20ff.); das Dokument findet sich in Anlage 2.

52 Der Kulturrat wird getragen von einem Leitungsgremium, das vom Kulturministerium bestimmt wird. Die
administrative Ebene besteht aus etwa 80 Personen, die für die Abteilungen Bildende Kunst, Museen, Literatur
und Bibliotheken zuständig sind (www.kulturradet.se).

53 Zuständig auf staatlicher Ebene ist das Kulturministerium (http://www.sweden.gov.se/sb/d/8371).

54 Hinzu kommen Stipendien und ähnliche Zuwendungen, die beispielsweise vom The Art Grants Committee
(Konstnärsnämnden) vergeben werden (http://www.konstnarsnamnden.se).

55 Vgl. http://www.framtidenskultur.se/engelska.htm [Stand 15.07.2011].

56 Vgl. http://www.raa.se [Stand 15.07.2011].
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In Relation zur Wirtschaftskraft Schwedens erreichten im Jahr 2009 die öffentlichen Ausgaben
für Kultur einen Anteil von 0,73 Prozent am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Insgesamt stellten die
öffentlichen Haushalte hierfür 1,5 Prozent ihres Gesamtetats bzw. 2445 schwedische Kronen (236
Euro) je Einwohner zur Verfügung. 57 Ergänzt wird die Finanzierung von Kunst und Kultur durch
die Kulturförderung der Europäischen Union. Dies betrifft nicht nur die Maßnahmen aus den
genuinen Kulturförderprogrammen der EU (insbesondere das Programm Kultur 2007-2013), son-
dern in weitaus stärkerem Umfang die Förderungen von lokalen und regionalen Projekten im
Rahmen der Strukturfonds. Auch in Schweden verstärken diese Fördermaßnahmen - die auch in
Schweden kaum quantifizierbar erscheinen58 - den Trend zu kulturpolitischen Dezentralisation.
Demgegenüber sind auch in Schweden Leistungen des Privatsektors (Sponsoring) im Bereich der
Kultur verhältnismäßig schwach ausgebildet. Zwar ist seit den 1990er Jahren das Sponsoring
durch eine Reihe von Maßnahmen erleichtert worden. Jedoch haben sich die Erwartungen, dass
sich dies zu einer wichtigen Quelle der Kulturfinanzierung entwickeln würde, nicht erfüllt.
Wichtige Unterstützung erfährt die Kultur hingegen von den privaten Stiftungen, aber auch
durch das bürgerschaftliche Engagement. In den statistischen Grundlagen der schwedischen Kul-
turfinanzierung hat sich dies jedoch bisher nicht niedergeschlagen (HARDING 2008: 29).

In den Jahren 2007 und 2008 wurde Ziele und Inhalt der schwedischen Kulturpolitik durch eine
Kommission evaluiert. Die Ergebnisse dieser Evaluation - die getragen war von der Cultural
Policy Commission - schlugen sich nieder in einem neuen Gesetz zur Förderung der Kultur, das
vom schwedischen Parlament im Jahr 2009 angenommen wurde.59 Das Gesetz zielt auf eine Stär-
kung der Rolle der Kultur in der Gesellschaft, gleichzeitig werden die Ziele der Kulturpolitik neu
formuliert. Hinzu kommt eine Reihe von Vorschlägen hinsichtlich der institutionellen Struktur
der Kulturpolitik. Ein zentrales Element ist ein neues Modell der Kooperation und Interaktion
zwischen zentralstaatlicher Ebene und der lokalen bzw. kommunalen Ebene. Nach und nach soll
dieses neue Modell - beginnend mit dem Jahr 2011 - umgesetzt werden. Die regionale Ebene wird
aufgewertet, indem die regionalen Verwaltungseinheiten künftig die Verantwortung für einen
wesentlichen Teil der finanziellen Ressourcen der Kulturförderpolitik erhalten. Ein wichtiges
Ziel ist dabei die Stärkung der regionalen Einheiten der Kulturpolitik. Hinzu kommt die verbes-
serte Kooperation zwischen Zentralregierung, regionaler Ebene und dem Non-Profit-Sektor:

57 Vgl. Harding (2008: 28ff.); eine ausführliche Darstellung (in schwedischer Sprache) auch unter
http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2010/kulturens_finansiering_2008-2009.pdf [Stand
15.07.2011].

58 Vgl. dazu Harding (2008: 32).

59 Eine Zusammenfassung des neuen Gesetzes mit dem Titel „Time for Culture“ findet sich unter
www.sweden.gov.se/content/1/c6/15/21/01/32cfb85b.pdf [Stand 15.07.2001].
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Auch in Schweden spielt der gemeinnützige Kultursektor und die Netzwerke der nicht gewinn-
orientierten Kulturproduktion eine beträchtliche Rolle. Dies soll dadurch unterstützt werden,
indem die Kooperation dieses Bereichs mit dem staatlichen Sektor verbessert werden soll. Vorge-
sehen ist hierzu ein intensivierter Dialog zwischen Repräsentanten des Non-Profit-Sektor und der
regionalen Kulturverwaltung.60

3.3. Niederlande

Ein zentrales Prinzip der Kulturpolitik in den Niederlanden ist die Betonung der Unabhängigkeit
und Freiheit von Kunst und Kultur. Der Raad voor Cultuur (Rat für Kultur)61 ist das tonange-
bende Beratungsorgan der niederländischen Regierung, dessen Vorschläge in der Regel über-
nommen werden. Bei der Vergabe staatlicher Finanzhilfen nimmt dieses Gremium eine herausra-
gende Stellung ein. Er ist besetzt mit Fachleuten aus Kultur und Wissenschaft; sie bewerten un-
abhängig von Politik und Verwaltung die Qualität der jeweiligen Einrichtungen, die sich um
Fördermittel beworben haben. Trotzdem steht der jeweilige Kulturminister alle vier Jahre vor der
Frage, welche kulturellen Einrichtungen finanziell gefördert werden sollen und in welcher Höhe
dies stattfinden soll. In den Niederlanden ist das Ministerium für Unterricht, Kultur und Wis-
senschaft für die Kulturpolitik verantwortlich.62 Die gesetzliche Grundlage der Kulturfinanzie-
rung ist der Cultural Policy Act.63 Das Gesetz definiert die wesentlichen Aspekte der niederländi-
schen Kulturförderpolitik, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Zuständigkeiten der verschie-
denen Staatsebenen (HAMERSVELD und BINA 2008: 36).

Ein besonderes Kennzeichen der Kulturpolitik der Niederlande ist ihre Planorientierung. 1993
wurde ein Gesetz erlassen (Wet op het Specifiek Cultuurbeleid), das den Staat verpflichtet einen
Plan für die Kulturpolitik der nächsten vier Jahre zu erarbeiten. Darin werden Ziele definiert, die
Aktivitäten und Schwerpunkte der bevorstehenden Jahre verbindlich festgelegt. Gleichzeitig wird
der zurückliegende Planzeitraum überprüft.64 Das niederländische Parlament verabschiedet dazu
alle vier Jahre einen sogenannten „Kulturplan“, der den kulturellen Institutionen eine länger-
fristige Planung ermöglicht. Das Management der Kultureinrichtungen besitzt innerhalb dieser
vier Jahre einen großen Handlungsspielraum. Der Kulturplan enthält gleichzeitig eine Evaluie-
rung der letzten vier Jahre. Hinzu kommen Tätigkeitsberichte der staatlich geförderten Kulturein-
richtungen. Neben dem Kulturministerium sind auch die Regionen und Gemeinden kulturpoli-
tisch tätig. Ihr Schwerpunkt liegt in der Finanzierung von Bibliotheken und Veranstaltungszen-
tren. Dabei ist insgesamt festzustellen, dass in der Tendenz das zentralstaatliche Kulturbudget

60 Vgl. dazu http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/07/93/c883f91d.pdf [Stand 15.07.2001].

61 Vgl. http://www.cultuur.nl.

62 Vgl. http://english.minocw.nl/english/culture/index.html [Stand 15.07.2001].

63 Vgl. dazu ausführlich (HAMERSVELD und BINA 2008: 36).

64 Vgl. dazu ausführlich HAMERSVELD und BINA (2008); das Dokument findet sich in Anlage 3.
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langsam, aber kontinuierlich sinkt und dass die kommunalen Ausgaben für Kunst und Kultur

kontinuierlich ansteigen (DORSCHEID 2005; MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE 2009).

Die Niederlande haben im Jahr 2009 ein neues Prinzip der Kulturfinanzierung und Kulturförde-
rung entwickelt. Das neue Fördersystem ist einerseits differenzierter organisiert, führt aber ande-
rerseits zurück in eine klassische zentralisierte Förderpolitik: Insgesamt 54 Kultureinrichtungen
auf regionaler und nationaler Ebene (z.B. das Concertgebouw Orchester in Amsterdam) erhalten
ihr Fördergeld direkt vom Staat, verwaltet durch das Ministerium für Erziehung, Kultur und Wis-
senschaft. Dies sind Institutionen, die die kulturelle Basis-Infrastruktur in den Niederlanden dar-
stellen, also Institutionen, die eine entscheidende und wichtige Rolle des kulturellen Lebens auf
regionaler Ebene spielen oder aber eine nationale Funktion erfüllen. Es handelt sich um ein Bud-
get von ca. 390 Mio. Euro (Gesamtbudget 917 Mio. Euro). Diese Einrichtungen müssen nicht
mehr alle vier Jahre neue Subventionsanträge stellen. Weiterhin bestehen acht Kulturfonds, die
mit Mitteln in Höhe von zusammen rund 150 Mio. Euro pro Jahr ausgestattet werden. Neben den
Entscheidungskriterien der Qualität (hinsichtlich Qualifikation, Aussagekraft, Ursprünglichkeit)
und der Vielfalt (hinsichtlich der Disziplinen, der Regionen, der Programme und Zielgruppen)
sind die Fonds grundsätzlich gehalten, insbesondere neue, erstmals Subventionen beantragende
Projekte zu begutachten.65

Im Hinblick auf die jeweilige Form der Kulturfinanzierung ergeben sich mehrere spezifische Li-
nien der Förderung. Zum einen geht es um die Förderung von Institutionen, die längerfristig -
zumeist auf vier Jahre - ausgerichtet ist. In diesem Bereich werden all jene Einrichtungen berück-
sichtigt, die mit einer langjährigen Förderung rechnen dürfen, die auch über vier Jahre
hinausgeht. Diese 54 Einrichtungen, darunter etwa Theater Instituut Nederland oder das
Rotterdams Philharmonisch Orkest, müssen fortan nicht alle vier Jahre neue Subventionsanträge
stellen, sondern vom Ministerium werden nur noch ihre inhaltlichen Arbeiten geprüft. Ihr Geld
erhalten sie direkt vom Ministerium. In einem weiteren Förderbereich wird das so genannte
künstlerische Mittelsegment bedient. Dies erfolgt aufgrund von Anträgen an einen der
Kulturfonds (etwa Fonds voor de Film, Fonds voor de Podiumkunsten). In diesen Topf fallen
etwa Ensembles, Theatergesellschaften, Produktionshäuser. Die Fonds vergeben Subventionen
sowohl für vier Jahre als auch projektbezogen. Folgende Fonds werden vom Staat eingebunden:
Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (59 Mio.), Programmafonds Cultuurparticipatie,
Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (22 Mio.), Nederlands Literatuur Productie
en Vertalingenfonds (3 Mio.), Fonds voor de Letteren (6 Mio.), Mondriaanstichting (17 Mio.),
Stimuleringsfonds voor Architectuur (2 Mio.), Nederlands Fonds voor de Film (35 Mio.). Hinzu
kommen schließlich die Förderung von Projekten sowie die spezifischen Förderleistungen an
einzelne Kunstschaffende oder Kunsteinrichtungen, die durch eine Vielzahl von
Fördermaßnahmen erfolgen kann. Die Beurteilung der Projekte und Institutionen wird wie bisher
vom Raad voor Cultuur vorgenommen. Der Raad voor Cultuur wacht darüber, dass es in jeder
Region des Landes Theatergesellschaften, Opern, Jugendtheater oder Tanztheater gehobener
Qualität gibt. Eine größere Bedeutung kommt dem neu gegründeten „Superfonds"
Podiumkunsten+ zu. Das Ministerium stellt dem Fonds 50 Millionen Euro für die Förderung von

65 Weitere Informationen zur Finanzverfassung der Niederlande finden sich unter
http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873626_1_1_1_1_1,00.html [Stand 15.07.2011].
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Musik, Theater und Tanz zur Verfügung. Der Fonds entscheidet selbst, wer mit Fördermitteln
rechnen darf.66

Insgesamt stiegen die öffentlichen Ausgaben für Kultur seit 1985 von 1,2 Mrd. Euro auf fast 3
Mrd. Euro im Jahr 2006 (vgl. Tabelle). Die Pro-Kopf-Ausgaben erreichten im Jahr 2006 einen Be-
trag von 183 Euro, dies ist eine Steigerung um über 50 Prozent seit 1999. Relativ konstant blieb
dagegen der Anteil der Kulturausgaben in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt (0,6 Prozent)

Tabelle 3: Öffentliche Kulturausgaben in den Niederlanden, verteilt auf staatlichen Ebenen

Quelle: (HAMERSVELD und BINA 2008: 39)

Privates Kunstsponsoring spielt in den Niederlanden - obwohl das Steuerrecht das Sponsoring
erleichtert (HAMERSVELD; BINA 2008: 33) - bislang eine untergeordnete Rolle. Der Umfang des
unternehmerischen Sponsorings wird auf etwa jährlich 50 Mio. Euro geschätzt. Hinzu kommen
private Spenden (ebd.: 44). In den letzten zehn Jahren sind mehrere Formen von Privati-
sierungen im Bereich der Kultur erkennbar geworden. Zum Ersten fand eine Dezentralisierung
von kulturellen Einrichtungen statt, d.h. die Verwaltung von Denkmälern und Bibliotheken
wurde auf die Ebene der Gemeinden verlagert, während der Staat sich aus seiner finanziellen
Verantwortung zurückzog. Diese Entwicklung führte dazu, dass die Erhaltung historischer Bau-
ten mittlerweile kaum mehr ohne private Teilfinanzierung auskommt. Dabei kommen private
Kulturinvestoren in den Genuss von Steuererleichterungen. Zum Zweiten wurden Kompetenzen
dezentralisiert, d.h. Entscheidungsverantwortungen wurden an unabhängige Institutionen abge-
treten. Dabei handelt es sich überwiegend um vom Staat eingerichtete Stiftungen, die mittler-
weile für alle Sparten der Kunst existieren und über einen Gutteil der staatlichen Kultursubven-
tionen entscheiden. Das Ministerium beschränkt sich auf seine Kontrollaufgaben. Zum Dritten
wurde den staatlichen Kultureinrichtungen mehr Autonomie gewährt. So besitzen beispielsweise
die staatlichen niederländischen Museen seit 1995 den Status von unabhängigen Rechtskörper-
schaften. In Zukunft sollen auch die Denkmalpflege und die Staatliche Schule für Archivare ei-
nen autonomen Status erhalten. Stark verändert hat sich in den letzten zehn Jahren auch die nie-
derländische Theaterszene. Viele der zahlreichen kleinen Theater waren defizitär und standen

66 Eine umfangreiche Darstellung findet sich einer Studie des Kulturministeriums (MINISTRY OF EDUCATION,
CULTURE AND SCIENCE 2009).
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schließlich vor der Wahl zwischen Schließung oder Verkaufen. Eines dieser privatisierten Thea-
terhäuser ist das ehemals staatliche Circustheater in Scheveningen, das von der europaweit agie-
renden Unternehmensgruppe Stage Holding in ein großes Musicaltheater umgewandelt wurde.67

Im Zuge des Überdenkens der Förderpraxis wurde Anfang 2008 zunächst die niederländische
Kulturpolitik neu ausgerichtet. Sie orientiert sich seither an den Zielen Exzellenz und Innovation
und wurde auf eine breitere Basis gestellt. Fördergrundsatz ist „Meer voor minder“. Dies bedeutet
mehr Mittel für weniger Projekte, um das Gießkannenprinzip zu vermeiden und gezielt neue Ini-
tiativen zu ermöglichen, die sich auf dem Kulturmarkt positionieren möchten. Grundsätzlich
bedeutet dies eine noch stärkere Hinwendung zum „Arms lengths“ Prinzip. Eine wichtige Rolle
spielt in diesem Zusammenhang die kontinuierliche Evaluation von Institutionen, dies nicht nur
im Hinblick auf Ausrichtung der Projekte, sondern auch hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der
Institutionen. Die Überprüfung erfolgt alle vier Jahre, auch wenn einzuräumen ist, dass es sich in
der Regel um eine eher subjektive Expertenevaluation handelt. Allerdings führte diese gründli-
che Überprüfung bei den Kulturinstitutionen vielfach zu einer beträchtlichen Planungsunsicher-
heit. Hinzu kam ein großer Zeitaufwand, der jeweils für die Evaluation aufgewandt werden
musste. Trotz dieser regelmäßigen Überprüfung und der immer neuen Mittelvergabe schienen
jedoch neue Kulturinitiativen und -projekte - besonders deutlich wurde dies bei kleinen Einrich-
tungen - wenig Chancen zu haben, in das Fördersystem aufgenommen zu werden (BIRNKRAUT

2010: 26ff.).68 An diesem Beispiel lässt sich außerdem ablesen, dass Strukturen nicht nur durch
die beschriebenen Prozesse und Regelwerke funktionieren, sondern immer auch durch die
Durchsetzungsfähigkeit der jeweils beteiligten Personen gekennzeichnet ist. Eine Experten-
evaluation beinhaltet immer starke subjektive Aspekte durch die Erfahrung der Experten und
ihren Hintergrund, die Art und Weise, wie ihnen Informationen präsentiert werden und welche
Hintergrundinformationen sie erhalten. Damit sind die Niederlande ein Beispiel dafür, dass sich
- mit dem Raad vor Cultuur im Zentrum der Überprüfung - die Kulturpolitik auch selbst evaluie-
ren kann und durch solche Prozesse zu neuen strukturellen Formen gelangen kann. (ebd.).

3.4. Österreich

Die Kulturförderung der öffentlichen Hand setzt sich aus Finanzmitteln und einer föderalisti-
sche Struktur zusammen. In Österreich werden dem Bund durch das Verfassungsrecht weitrei-
chende Kompetenzen im kulturellen Bereich, insbesondere der institutionellen Kulturpflege,

67 Vgl. http://english.minocw.nl/documenten/cpinthenl%20executive%20summary.pdf [Stand 15.07.2011].

68 Allerdings deutet sich mit den gegenwärtig vorgesehenen Sparplänen der Regierungskoalition ein düsterer
Ausblick auf die Kulturfinanzierung an. Vorgesehen sind insgesamt drastische Haushaltseinsparungen im
Umfang von etwa 18 Mrd. Euro. Dabei sind auch erhebliche Einschnitte bei den Ausgaben für Kunst und Kultur
geplant: Ab 2013 wird das Budget für Kunst und Kultur von 900 Millionen auf 700 Millionen Euro schrumpfen.
In den Genuss des reduzierten Mehrwertsteuersatzes von derzeit sechs Prozent kommen darstellende und
bildende Künste bereits ab Mitte 2011 nicht mehr. Veränderungen ergeben sich auch für die
Steuerungsinstrumente. Entscheidungen über Förderungsvergaben, die bisher von Expertengremien ergingen,
werden künftig vor allem der Kontrolle buchhalterisch belegbarer und ministeriell verwertbarer
Qualitätskriterien wie Publikumserfolg und Reichweite, Eigenmittelanteil und Return on Investment
unterworfen (NZZ 29.06.2011); ausführlich dazu unter http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-
cultuur; vgl. auch www.nachtkritik.de vom 21. Juli 2011 [Stand 15.07.2011].
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übertragen.69 Der Großteil der Kulturausgaben stammt in Österreich vom Bund, während zum
Beispiel in Deutschland vor allem Gemeinden und Länder Förderungsmittel für Kunst und Kul-
tur bereitstellen.70 In Österreich gibt es jedoch keine Klausel oder Bestimmung, die Österreich als
Kulturstaat bzw. Kunst und Kultur als wichtige Staatsziele ausweist. Im Artikel 17a des Staats-
grundgesetzes von 1982 steht lediglich: „Das künstlerische Schaffen, die Vermittlung sowie des-
sen Lehre sind frei.“ Die Bundesverfassung schützt somit die Kunst, ihre Vermittlung und Lehre
von staatlichen Eingriffen, es gibt aber keinen Rechtsanspruch auf Förderung. Im Bundes-Kunst-
förderungsgesetz sind die Aufgaben, der Gegenstand, die Arten, die allgemeinen Voraussetzun-
gen und die Bedingungen der Förderung sowie die Mittelbare Förderung, die Förderungs-
richtlinien, die Beiräte, der Kunstbericht, die Freiheit von Stempelgebühren und die Vollziehung
verankert. Das Kunstförderungsgesetz (BGBl. Nr. 146/1988, BGBl. I Nr. 95/1997, BGBl. I Nr.
132/2000), mit dem sich die Republik im Bereich der öffentlichen Kunstförderung selbst ver-
pflichtet und bindet, wurde 1988 verabschiedet. Mit dem Kunstförderungsgesetz als bis heute
umfassendste und wichtigste kulturpolitische Kodifikation des Bundes wurde die bis dahin ge-
übte und in den „Rahmenrichtlinien für Förderungen aus Mitteln des Bundes“, Verordnungsblatt
1978, Nr. 158, festgelegte Kunstförderungspraxis bundesgesetzlich verankert.71

Neben der Forderung, im jeweiligen Budget die nötigen Mittel für die öffentliche Kultur-
förderung vorzusehen, beinhaltet § 1 Abs. 1 die Zielsetzung der Förderung des künstlerischen
Schaffens und seiner Vermittlung, der Verbesserung der Rahmenbedingungen für Sponsoring
sowie der sozialen Lage der Kunstschaffenden. Neben der Festlegung, im Bundesfinanzgesetz die
nötigen Mittel für die öffentliche Kulturförderung vorzusehen, beinhaltet § 1 Abs. 1 eine zweite
im Hinblick auf privates Sponsoring: Die Rahmenbedingungen für finanzielle organisatorische
Förderungen durch Private sollten verbessert, und ebenso soll eine Kostenbeteiligung privater
Förderer erreicht werden.72 Die weiteren Gesetzesabschnitte beziehen sich auf den Gegenstand
der Förderung, auf die Förderarten sowie die allgemeinen Voraussetzungen, Richtlinien und Be-
dingungen für eine Förderung.73 Den Abschluss des Verfahrens bilden die Vorlage und die Über-
prüfung des Nachweises der sachgerechten Verwendung der Fördermittel.74

69 Zur Finanzverfassung Österreichs vgl.
http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873245_1_1_1_1_1,00.html [Stand 15.07.2011].

70 Vgl. zur österreichischen Kulturförderpolitik ausführlich RATZENBÖCK, HOFECKER, & LUNGSTARß (2008); das
Dokument findet sich in Anlage 4.

71 Vgl. zu den Rechtsgrundlagen der österreichischen Kulturförderpolitik die Übersicht unter
http://www.bmukk.gv.at/kunst/recht/index.xml [Stand 15.07.2011].

72 Vgl. zu den Rechtsgrundlagen http://www.bmukk.gv.at/kunst/recht/index.xml [Stand 15.06.2011].

73 Dies betrifft auch die Evaluierung der Förderinstrumentarien, die aufgrund eines Regierungsübereinkommen für
zwischen SPÖ und ÖVP Anfang 2007 festgelegt wurde; vgl. dazu die Materialien und Berichte unter
http://www.bmukk.gv.at/kunst/bm/index.xml [Stand 15.07.2011].

74 Vgl. dazu ausführlich http://www.bmukk.gv.at/kunst/foerderungen/index.xml [Stand 15.07.2011].
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Mit der Novelle zum Kunstförderungsgesetz 1998 wurde rückwirkend ab Januar 1991 die Ein-
kommensteuerfreiheit von Stipendien und Preisen festgelegt, die nach dem Kunstförderungsge-
setz vergeben werden.75 Die Steuerfreiheit wurde auch auf vergleichbare Leistungen aufgrund
landesgesetzlicher Vorschriften sowie auf Stipendien und Preise ausgedehnt, die unter ver-
gleichbaren Voraussetzungen von nationalen und internationalen Förderungsinstitutionen verge-
ben werden. Mit einer Änderung des Kunstförderungsgesetz im Jahr 2000 wurde für den Bereich
der modifizierten Galerienförderung festgelegt, dass der Bund den Ankauf von Kunstwerken
durch österreichische Museen durch Zuschüsse fördern kann, wenn dies im gesamt-
österreichischen Kunstinteresse liegt.76

Die Kunstförderung des Bundes wird in überwiegendem Ausmaß von der seit 1. März 2007 im
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) angesiedelten Kunstsektion auf
Basis des Bundes-Kunstförderungsgesetzes verwaltet.77 Ein Förderantrag wird von den zustän-
digen Ressort auf Plausibilität und Voraussetzungen überprüft, danach gegebenenfalls unter Bei-
ziehung eines Beirats nach seiner künstlerischen Qualität beurteilt und schließlich von der zu-
ständigen Abteilung oder dem Ressortverantwortlichen genehmigt. Die Genehmigung solcher
Anträge erfolgt gleichzeitig in Abstimmung mit Ländern und Gemeinden im Rahmen des Subsi-
diaritätsprinzips.78 Auch die Städte und Gemeinden Österreichs leisten nach dem
Subsidiaritätsprinzip einen wichtigen Beitrag zur Kulturförderung in Österreich.79 Auf Basis der
vorliegenden Daten entspricht der Anteil der Kulturausgaben der Gemeinden mit etwa einem
Drittel ungefähr jenem der Länder und jenem des Bundes.80 Da nur wenige Städte Kulturberichte
publizieren, gibt es zurzeit auf kommunaler Ebene jedoch noch kein exaktes Datenmaterial
(RATZENBÖCK; HOFECKER; LUNGSTARß 2008: 43).

Neben der staatlichen Kultur- und Kunstförderung im engeren Sinn sieht die österreichische Ge-
setzgebung außerdem eine Reihe von Instrumenten der indirekten Künstlerförderung vor. Es

75 Nach § 1 des Bundes-Kunstförderungsgesetz hat der Bund u.a. die Aufgabe, die Verbesserung der
Rahmenbedingungen der sozialen Lage der Kunstschaffenden anzustreben. Mit einer Reihe von steuerlichen
Erleichterungen wurde dieses Ziel entsprochen, so etwa durch und durch die sogenannte
Künstler/Schriftsteller-Pauschalisierungsverordnung. Gleichzeitig wurde mit dem Bundesgesetz Nr. 142/2000
auch eine steuerrechtliche Zuzugsbegünstigung für ausländische Künstler erreicht. Vgl. dazu ausführlich den
Kunstbericht 2009, abrufbar unter http://www.bmukk.gv.at/medienpool/19411/kunstbericht2009.pdf [Stand
15.07.2011].

76 Vgl. ausführlich zu den verschiedenen Bereichen der Kunst- und Kulturförderung - einschließlich Fragen der
Evaluation - den Kunstbericht 2009, abrufbar unter
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/19411/kunstbericht2009.pdf [Stand 15.07.2011].

77 Vgl. dazu die Informationen unter http://www.bmukk.gv.at/kultur/bm/index.xml [Stand 15.07.2011].

78 Innerhalb der österreichischen Verwaltung sind aufgrund der Kompetenzverteilung der Bundesverfassung
primär die Länder für Kunst und Kultur zuständig, während der Bund nur subsidiär bzw. in explizit
angeführten Bereichen (z.B. Bundestheater, Denkmalschutz) tätig wird.

79 Auf Bundes- und Landesebene werden seit Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts Kulturberichte
veröffentlicht. Vgl. dazu die Informationen unter http://www.bmukk.gv.at/kultur/bm/index.xml [Stand
15.07.2011].

80 Vgl. dazu Bericht zur Kulturfinanzierung des Bundes, abrufbar unter http://www.mdw.ac.at/ikm/?PageId=1854
[Stand 15.07.2011].
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handelt sich dabei um diverse einfachgesetzliche Bestimmungen in der Sozial- und Steuerpolitik,
um unterschiedliche Ansätze einer Künstler-Sozialversicherung, um Maßnahmen im Bereich der
Arbeitsmarktverwaltung, um die Urheberrechtsgesetzgebung (neben Direkteinnahmen für Kunst-
schaffende auch andere Vergütungen, die aus der Nutzung von Werken und Leistungen erwach-
sen, so etwa die Bibliothekstantieme), um den Ausbau der privaten Kunstförderung durch steuer-
liche Erleichterungen und um die Absetzbarkeit von privaten Spenden und Ausgaben für Spon-
soring.81

Insgesamt hat die öffentliche Hand im Jahr 2008 etwa 2,3 Mrd. Euro für die Kultur in Österreich
ausgegeben. Diese Summe entspricht etwa 0,81 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Die
Ausgaben des Bundes betrugen 766 Mio. Euro, die Länder einschließlich Wien verzeichneten 930
Mio. Euro und die Gemeinden (ohne Wien) 723 Mio. Euro (jeweils einschließlich
intergovernmentaler Transfers). Nach Abzug der intergovernmentalen Transfers lag der Anteil
der Kulturausgaben am BIP für den Bund bei 0,26 Prozent, für die Bundesländer bei 0,30 Prozent
und für die Gemeinden (ohne Wien) bei 0,25 Prozent. Bezogen auf die Einwohner Österreichs
sind dies 274 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Das Ausgabenprofil der staatlichen Budgets zeigt
Schwerpunkte bei Aus- und Weiterbildung (26% der Kulturausgaben), Darstellender Kunst
(18%), Museen, Archive, Wissenschaft (14%) und Baukulturellem Erbe (10%). Während jedoch
die Ausgaben für Aus- und Weiterbildung auf allen drei Ebenen der Gebietskörperschaften einen
Schwerpunkt bilden, sind für die anderen Felder teilweise erhebliche Unterschiede festzustellen.
So waren auf Ebene des Bundes die Ausgabenanteile für Darstellende Kunst (21%), Museen, Ar-
chive, Wissenschaft (17%) und Baukulturelles Erbe (14%) sowie internationalen Kulturaustausch
(3,9%) besonders hoch. Die Bundesländer verzeichneten ebenfalls Schwerpunkte bei Darstellen-
der Kunst (22%) und Museen, Archive, Wissenschaft (14%) sowie vergleichsweise hohe Ausga-
ben für Großveranstaltungen (5,5%). Die Gemeinden hatten einen zusätzlichen Schwerpunkt bei
Kulturinitiativen, Zentren (15%), hervorzuheben sind außerdem die Bereiche Baukulturelles
Erbe (14%), Musik (8%), Bibliothekswesen (4,1%) und Volkskultur, Heimat- und
Brauchtumspflege (3,4%). Im Vergleich zu 2007 stiegen die Kulturausgaben im Durchschnitt um
5,4 Prozent.82

Zum Kultur-Sponsoring: Der Aufwand für Kultursponsoring beträgt einer Schätzung der Initiati-
ven Wirtschaft für Kunst (IKW)83 zufolge etwa 43 Mio. Euro im Jahr. Darin sind nicht nur
finanzielle Beiträge, sondern auch Sach- und Serviceleistungen sowie Eigeninitiativen von Un-
ternehmen (Kunstsammlungen, Wettbewerbe, Preise usw.) enthalten. Im Bereich des
Kultursponsorings berät und vermittelt KulturKontakt Austria unentgeltlich zwischen Wirtschaft
und Kultur und bietet zu diesem Thema zahlreiche Seminare und Workshops an.84

81 Vgl. dazu ausführlich den Kunstbericht 2009, abrufbar unter
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/19411/kunstbericht2009.pdf [Stand 15.07.2011].

82 Vgl. dazu die Kulturstatistik von Statistik Austria; das Dokument ist abrufbar unter
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/kultur/index.html [Stand 15.07.2011].

83 Vgl. dazu die Informationen unter http://www.iwk.at.

84 Vgl. dazu die Informationen unter http://www.kulturkontakt.or.at.
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3.5. Großbritannien

Staatliche Kunst- und Kulturförderung war in Großbritannien vor dem Zweiten Weltkrieg nahezu
unbekannt, und auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts blieb die Sinnhaftigkeit von Kul-
turförderung durch die öffentliche Hand stets umstritten. Bis heute spielen wirtschaftliche
Kosten-Nutzen-Rechnungen eine große Rolle in der britischen Förderungspolitik. Für alle Kul-
tureinrichtungen gilt es, eine möglichst hohe Kostendeckung aus Eigeneinnahmen, wie zum Bei-
spiel aus dem Kartenverkauf, zu erreichen. Wie sehr die britische Kulturpolitik auch auf den
Tourismus ausgerichtet ist, zeigt schon die Zusammenstellung der Agenden im Department of
National Heritage, dem erst seit dem Jahr 1992 bestehenden Kulturministerium, in welchem die
Bereiche Kunst, Sport, Tourismus, nationales Erbe, Lotterien und Filmindustrie zusammenge-
fasst wurden. Direktförderungen vergibt das britische Kulturministerium lediglich an die Staats-
bibliothek und an die staatlichen Museen. Der Großteil des Budgets wird von halbstaatlichen
Einrichtungen – zumeist gemeinnützigen Vereinen – verwaltet. In den letzten zehn Jahren wur-
den auch den regionalen und kommunalen Behörden, die die wichtigsten Geldgeber im Bereich
von Kunst und Kultur sind, mehr Kompetenzen eingeräumt. Eine große Rolle im Bereich der
Kunst- und Kulturförderung spielen private Stiftungen und Sponsoren aus Wirtschaft und In-
dustrie, die von der staatlichen Agentur Association for Business Sponsoring of the Arts bei ihrer
Suche nach „förderungswürdigen“ Kunst- und Kulturprojekten beraten und mit freien Kultur-
schaffenden zusammengebracht werden (SCHULZ 2007: 232ff.).85

Das System der Kunst- und Kulturförderung in Großbritannien ist durch das „Arm’s Length
Principle“ gekennzeichnet, d. h. der größtmöglichen Unabhängigkeit der Kultur von staatlichen
Stellen. Die Entscheidungen werden Experten überlassen und keinen Politikern oder Beamten
der Ministerien. Das Modell der „Arm’s Length Bodies“ ist in Großbritannien in der zentralstaat-
lichen Kulturförderung seit langem vorgesehen: Die „Arts Councils“ der vier „Nationen“ des Kö-
nigreiches verwalten die staatlichen Fördergelder nach inhaltlich-künstlerischen und kulturpoli-
tischen Gesichtspunkten mit Hilfe von Expertengremien. Grundsätzlich kann man zwischen dem
nationalen und den regionalen Arts Councils unterscheiden. Der National Arts Council besteht
aus Mitgliedern, die allesamt ein spezielles Interesse in den Künsten haben sollen oder selbst aus
der Kulturszene kommen. Sie werden vom Minister für Kultur, Medien und Sport für vier Jahre
benannt. Dieses Gremium trifft sich mehrmals im Jahr. Der Council ist dafür verantwortlich, dass
die öffentlichen Gelder gemäß den Zielsetzungen verteilt werden. Der Arts Council England86 ist
dabei die nationale Institution, die verantwortlich ist für die Verteilung der öffentlichen Gelder
vom Staat und der nationalen Lotterie. Auf der regionalen Ebene gibt es neun Arts Councils, die
jeweils aus 15 Mitgliedern bestehen, davon allerdings sind sechs Vertreter der regionalen Regie-
rungen. Die regionalen Räte formulieren Strategien und Aktionspläne im Rahmen der nationalen
kulturpolitischen Grundlinie, entscheiden über einen dreijährigen regionalen „Investment Plan“
und legen eine detailliertes regionales Jahresbudget vor (BIRNSTIEL 2010: 19ff.).

85 Vgl. dazu kritisch MIRZA (2007) sowie PHAROAH (2010). Informationen zur Finanzverfassung des Vereinigten
Königreiches finden sich unter
http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873870_1_1_1_1_1,00.html [Stand 15.07.2011].

86 Vgl. http://www.artscouncil.org.uk.
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Britische Kulturpolitik zielt daher in erster Linie auf die Schaffung von Rahmenbedingungen für
privatrechtliche Strukturen im Kulturbetrieb.87 Finanzielle Zuwendungen werden von
Mittlerorganisationen nach dem Grundsatz der ergänzenden Förderung gewährt, so dass neben
selbst erwirtschafteten Einnahmen Sponsoren gefunden werden müssen. Die öffentliche Kultur-
förderung (und die quasi-öffentliche Verteilung der Lotterieeinnahmen) tritt deshalb hinter Mo-
dellen der public-private-partnership bzw. des direkten corporate sponsorship zurück. Viele Kul-
turinstitutionen - so etwa der überwiegende Teil der Londoner Theaterlandschaft - arbeiten daher
überwiegend kommerziell. Die erheblichen kulturellen Ambitionen der Regionen (so Cardiff in
Wales und die Konkurrenz von Edinburgh und Glasgow in Schottland) und einzelner urbaner
Zentren (Birmingham oder auch Liverpool) gleichen nicht völlig aus, dass gemäß der zentralisti-
schen Struktur des Landes der Großraum London einen überaus großen Teil der Kulturschaffen-
den absorbiert (CASEY, DUNLOP und SELWOOD 1996).88

Die Kultur in Großbritannien wird in stärkerem Maß als etwa in Deutschland durch eine Mi-
schung aus Subventionen, Einnahmen und Drittmitteln finanziert. So gibt das Department for
Culture, Media and Sport (DCMS)89 die Mittel nicht direkt an die Institutionen, sondern - im
Sinn des Arm´s Length Prinzips - über verschiedene andere Gremien.90 Dabei werden Gremien
und Institutionen unterstützt, bei denen sich Kulturinstitutionen um Fördermittel bewerben
können, z.B. die Arts Councils, die nationale Lotteriegesellschaft, internationale Organisationen,
auch ehrenamtliche Organisationen. Der Arts Council England ist dabei die nationale Institution,
die verantwortlich ist für die Verteilung der öffentlichen Gelder vom Staat und der nationalen
Lotterie. Gerade die „National Lottery“ mit einem Anteil von fast 40 Prozent an der staatlichen
Kulturförderung, spielt eine tragende Rolle; im europäischen Vergleich tragen Lotteriegelder nur
in Finnland in größerem Umfang dazu bei, in Deutschland sind dies dagegen nur etwa 2 Prozent
(KLAMER u. a. 2006: S. 31). Die zweitgrößte Finanzquelle für die Kultur sind die Kommunen, die
so genannten „Local authorities“.

Insgesamt bewegten sich die Subventionsbudgets in den letzten Jahren zwischen 440 und 460
Mio. Pfund.91 Etwa 880 Institutionen werden jedes Jahr kontinuierlich vom Staat unterstützt mit
einem Gesamtbudget von 1,03 Mrd. Pfund in den Jahren 2008-2011. Dies beinhaltet Institutionen
wie die Royal Shakespeare Company, die Royal Liverpool Philharmonic und das Southbank
Centre.92 Eine wichtige Rolle spielt dabei die Evaluation der kulturpolitischen Leistungserstel-
lung. Die Evaluation von Kulturprojekten und Kulturinstitutionen hat in England eine lange Tra-
dition. Zum einen dient sie als Kontrolle und Überprüfung in Bezug auf die Verwendung der

87 Hinzu kommen indirekte Kulturförderleistungen etwa auf der Grundlage von Steuerpräferenzen
(Klamer; Petrova; Mignosa 2006: 97f.).

88 Vgl. zur Kulturfinanzierung in Großbritannien auch BECKER (1996), ARTS COUNCIL OF ENGLAND (1998), ARTS

COUNCIL OF IRELAND (2000), ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (2002: 20ff.). Vgl. dazu auch
Fisher und Figueira (2008); das Dokument findet sich in Anlage 5.

89 Vgl. http://www.culture.gov.uk/culture/index.aspx.

90 Vgl. dazu http://www.culture.gov.uk/what_we_do/arts/3208.aspx.

91 KLAMER u. a. (2006: 83) ermittelten dabei einen Wert von 0,6 Prozent des britischen BIP.

92 Vgl. dazu Birnkraut (2010).
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eingesetzten Mittel, zum anderen ist sie ein Instrument zur Verbesserung der Leistungserstellung.
Dabei gibt das Ministerium für Kultur, Medien und Sport wissenschaftliche Gutachten und Eva-
luationen in Auftrag, um grundsätzliche Aussagen für weitere politische Entscheidungen und
Diskussionen zu gewinnen. Ein Beispiel für Evaluationen auf der Ebene des nationalen Arts
Council ist das „Public value programm“. Das Ziel dieses Programms ist es, den öffentlichen
Nutzen der Arbeit des Arts Council aufzuzeigen. Gleichzeitig ist es eine qualitative Auseinander-
setzung mit der grundlegenden Mission der Kulturpolitik und den Zielen, die der Arts Council
sich selbst gesetzt hat (BIRNKRAUT 2010: 21ff.).93

4. Fazit und Schlussfolgerungen

Im Kulturbereich Deutschlands ist die Nähe zum Staat und die etatistische Tradition - etwa im
Vergleich zu den USA oder Großbritannien - besonders deutlich. So geht das Statistische Bun-
desamt im Kulturfinanzbericht davon aus, dass der größte Bereich der Finanzierung von Kultur
in Deutschland dezentral, also auf der lokalen Ebene, und öffentlich erfolgt. Der weitaus größte
Teil der Geldausgaben für die Kultur resultieren - ergänzt durch Steuersubventionen - aus
öffentlichen Geldern, während weniger als 10 Prozent des Budgets von privater Seite investiert

werden (SCHWALB 2011: 73ff.). Gleichzeitig haben sich unterschiedliche Steuerungsprinzipien in
der Kulturförderpolitik etabliert. So bewegt sich die Kulturförderung zwischen Staatsintervention
(wie beispielsweise in den skandinavischen Ländern, Frankreich oder Deutschland) und Markt-
orientierung (wie etwa in den angelsächsischen Ländern). Die staatliche Kulturförderung domi-
niert in Deutschland und der Schweiz, aber auch in Schweden und Frankreich, während in
Großbritannien und in den USA besonders jene Instrumente im Vordergrund stehen, die das pri-
vate Kulturengagement anregen. Im internationalen Raum haben sich dementsprechend unter-
schiedliche Modi der Kulturförderung herausgebildet. So verweist die Studie von KLAMER u. a.
(2006)94 darauf, in welchem Umfang und Intensität die drei wesentlichen Finanzierungsquellen
für die Kultur beteiligt sind.95 Die Studie unterscheidet die öffentliche Förderung, die private
Kulturfinanzierung und die Sphäre des Non-Profit-Sektors. Festgestellt wird, dass - je nach
Konfiguration der Sphären - eine spezifische Logik der Kulturförderung in der jeweiligen
Gesellschaft entstanden ist. Verbunden war diese Entwicklung mit der Herausbildung eines
spezifischen Institutionensystems der Kulturförderung.

Entsprechend variiert die Organisation der Kulturadministration zwischen den Staaten. Sie
reicht von einem hochzentralisierten Kulturfördersystem mit einem Ministerium als zuständiger
Instanz - wie etwa in Frankreich und Italien - hin zur föderal organisierten Kulturverwaltung mit
dezentraler Kompetenzstruktur, wie sie in Ländern wie Österreich, Schweiz und Deutschland
festgestellt werden kann. Deutlich wurde aber auch, dass auch im Vereinigten Königreich eine
dezentrale Organisation vorherrschend ist. Die Autoren verweisen aber auch darauf, dass in den
letzten Jahren eine generelle Tendenz zur Dezentralisation und Entstaatlichung festzustellen

93 Vgl. http://www.artscouncil.org.uk.

94 Das Dokument findet sich in Anlage 6.

95 Vgl. dazu auch die Daten und Tabellen in EUROSTAT (2011).
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war. Verdeutlicht wird dies etwa durch Reformprozesse, die zu einer Reorganisation der für die
Kultur zuständigen Institutionen geführt haben. Ergebnis dieser Restrukturierung war zumeist
ein stärkeres Gewicht von dezentralen Staatsebenen (Kommunen, Regionen) in der Kulturförder-
politik. Auch der quantitative Umfang der Kulturförderung variiert beträchtlich. Festgestellt
wird etwa, dass die öffentliche Kulturfinanzierung sich zwischen 0,3 Prozent und 1,2 Prozent des
jeweiligen Bruttoinlandsproduktes bewegt. Dabei rangieren die nordischen Länder im oberen
Bereich, während Griechenland sich am unteren Ende befindet. Dabei zeigen sich beträchtliche
Unterschiede im Hinblick auf die kulturpolitischen Prioritäten, aber auch im Hinblick auf die
institutionelle Form der Kulturförderung. So sind etwa in Schweden und Finnland - aber auch in
Großbritannien - vor allem die relativ staatsfernen Arts Council mit der Finanzierung von Kultur
betraut. Variationen zeigen sich außerdem bei der indirekten Kulturfinanzierung, insbesondere
im Rahmen steuerlicher Präferenzen96 sowie bei der nichtstaatlichen Kulturförderung durch
Unternehmen und Mäzene (KLAMER u. a.: 81ff.).97

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich die statistischen Angaben der verschiedenen Länder
sich nicht ohne weiteres vergleichen lassen. Die öffentlichen Ausgaben für Kunst und Kultur um-
fassen in den einzelnen Ländern unterschiedliche Bereiche, selbst innerhalb eines Landes kann
zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen der Kunst- und Kulturbegriff variieren. Zwar
wurden die statistischen Grundlagen auf europäischer Ebene seit einigen Jahren diskutiert,98

gleichwohl ist eine vollständige und vergleichbare Datengrundlage immer noch nicht vorhanden.
Die Probleme liegen nicht nur in der Datenerhebung in den jeweiligen Staaten, sondern auch in
den unterschiedlichen Methoden der Datenaufbereitung (KLAMER u. a. 2006: 5ff.).99 Darüber hin-
aus fehlen vielfach regelmäßige und vertiefte Evaluationen der Kulturförderung und der geför-
derten Institutionen und Projekte. Die Kulturpolitik sollte deshalb Evaluation nicht nur als In-
strument der Kontrolle einsetzen, sondern die Institutionen ermutigen, Evaluationen als Lern-
prozess anzuerkennen. Dazu gehört, dass die Politik für sich selbst zu Standards kommen sollte,
wie Evaluationen in einem kontinuierlichen und langfristigen Prozess eingesetzt werden. Dieser
Schritt beinhaltet eine Vernetzung von bestehenden Controllinginstrumentarien und neu zu ent-
wickelnden Evaluationsinstrumenten. Dabei sollte die Evaluation zielgerichtet auf eine kontinu-
ierliche Verbesserung der Institutionen ausgerichtet werden. Die geförderten Institutionen sollten
das öffentliche Budget nicht als gegeben betrachten, sondern nach noch besserer Leistung stre-
ben, um sich selbst für die Zukunft und deren neue Herausforderungen zu wappnen. Wie die
aktuellen Entwicklungen in den Niederlanden zeigen, können sich die grundlegenden Bedingun-
gen der Kulturförderung recht schnell ändern.

96 Gerade der steuerliche Aspekt der Kulturfinanzierung wird jedoch vielfach - wie auch in Deutschland -
unterbelichtet. Vgl. zu den steuerlichen Regelungen im Kultursektor ERNST & YOUNG (2010), SCHUSTER (1986;
2006), KLAMER u. a. (2006) sowie COWEN (2006).

97 Vgl. dazu auch http://www.culturalpolicies.net/web/statistics-funding.php [Stand 15.07.2011].

98 Die Verbesserung der Grundlagen der Kulturstatistiken in der Europäischen Union ist auch ein wichtiges
Anliegen der EU-Kulturpolitik. So ist im neuen Arbeitsplan für Kultur 2011-2014 als eine der Prioritäten die
Arbeit an der Kulturstatistik festgehalten (EU-ABl. C 325/1).

99 Hinweise auf statistische Grundlagen der Kulturfinanzierung finden sich unter
http://www.culturalpolicies.net/web/statistics-resources.php [Stand 15.07.2011].
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